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Scheiben in Halle-Neustadt im Blick

Das Fotomotiv hat Symbolkraft: Die Hand der Plastik von Bildhauer Wolfgang Dreysse
scheint die Hochhaus-Scheibe berühren zu wollen. Soll die Stadt Halle (Saale) Hand
anlegen an die Scheiben oder nicht? Das ist eine zentrale Frage, die im Mittelpunkt der
Sitzung des Stadtrates am 22. Februar 2017 steht. Oberbürgermeister Dr. Bernd Wie-
gand: „Wir wollen mit einem Grundsatzbeschluss entscheiden, ob eine der Scheiben als
ein Verwaltungsstandort in Frage kommt. Sollte das Votum des Rates positiv ausfallen,
kann die Stadt weiter planen.“ Ein Verwaltungsstandort in zentraler Lage Halle-Neu-
stadts wäre eine Initialzündung für das gesamte Gebiet. Vier der fünf 18-Geschosser im
Zentrum Halle-Neustadts, die Scheiben A, B, C und E, befinden sich in Privatbesitz und
stehen seit Jahren leer. Die Scheibe D (Foto) ist saniert. Dort hat unter anderem das
Jobcenter Halle Büroflächen angemietet. Foto: Thomas Ziegler

„Vom Silbermond zur Waldstadt“ und „Von
Felgenkunst und Saaleschwimmern“ heißen
die beiden neuen Kunststadtpläne, die jetzt
von der Stadt Halle (Saale) herausgegeben
wurden. Sie ergänzen als Routen Nummer 7
und Nummer 8 die Reihe der Kunststadtplä-
ne, die die Stadt gemeinsam mit der Martin-
Luther-Universität entwickelt und im vergan-
genen Jahr aufgelegt hat.

Die Route 7 führt zu Kunstwerken auf der
Ziegelwiese und im Heinrich-Heine-Park. Zu
entdecken sind unter anderem Skulpturen des
internationalen Steinbildhauersymposiums
von 1996, die bildhauerischen Werke der
Kunstreihe Saaleschwimmer von Klaus-Die-
ter Gerlang am Saalestrand oder dieMetallin-
stallation „Schiffchen“ von Andreas Freyer.
In den Süden der Stadt leitet der Kunststadt-
plan Nummer 8. Sein Weg führt in die Silber-
höhe durch den Anhalter Park mit den vielfäl-
tigen Turm-skulpturen des Internationalen
Holzbildhauersymposiums von 2008 – vorbei

an dem Emaille-Kunstwerk „Alles dreht sich
um die Familie“ von Heike Lichtenberg, bis
hin zur monumentalen Bodenskulptur „Gra-
bungs-staedte“ von der Künstlerin Dagmar
Schmidt in der Erich-Kästner-Straße.
Auf den beiden neuen Routen können über 30
Kunstwerke aus den Bereichen Wandmalerei,
Installation, Plastik und Skulptur entdeckt
werden.

Folgende Kunststadtpläne sind bereits er-
schienen:
Route 1: Von Musen und Mauresken (zwi-
schen Ulrichskirche und Kunstmuseum Mo-
ritzburg)
Route 2: Von Drachen, Eseln und Goldenen
Rosen (zwischen Marktkirche und Francke-
schen Stiftungen)
Route 3: Von Flugträumen und Freiräumen
(zwischen Ratshof und Landsberger Straße)
Route 4: VomKunstkiosk zu Kuh und Pferd
(zwischen Reileck und Burg Giebichenstein)
Route 5: Vom Harlekin zu Hodscha Nasred-

din (zwischen Renn-
bahnkreuz und Zent-
rum Halle-Neustadt)
Route 6: Von Utopie
und Völkerfreund-
schaft (zwischen
Nietlebener Straße
und Tulpenbrunnen)

Die Pläne sind für
2,50 Euro in der
Tourist-Informati-
on im Markt-
schlösschen, im
Museumsladen
des Kunstmuse-
ums Moritzburg
Halle (Saale) so-
wie im Stadtmuse-
um Halle erhältlich.

Im Internet unter:
www. kunststadtplaene.halle.de

Unterwegs auf den Spuren hallescher Künstler

Forum informiert über
Sanierung der Talstraße
Die Talstraße wird ab März 2017 saniert.
Über Ablauf und Zeitplan der Wiederher-
stellung der Talstraße infolge des Hochwas-
sers 2013 informiert die Stadt Halle (Saale)
amDienstag, dem 28. Februar, 18.30 Uhr,
in einer Veranstaltung im „Krug zum Grü-
nen Kranze“. Die Baumaßnahmen umfas-
sen zunächst den Kanal- und Leitungsbau
von der Kröllwitzer Straße bis zur Unteren
Papiermühlenstraße. Der Straßenbau folgt
im Jahr 2018.
Bereits amMontag, dem 20. Februar, be-
ginnt die Sanierung der ebenfalls flutge-
schädigten Hafenstraße. Die Bauarbeiten
finden zunächst im Straßenabschnitt auf der
Westseite zwischen Mansfelder Straße und
Sophienhafen statt. Anschließend folgt die
Ostseite. Der Verkehr wird per Ampel an
der Baustelle vorbeigeführt. Die Bauarbei-
ten sollen im Dezember dieses Jahres abge-
schlossen werden.

Halles Kunststadtpläne verbinden Kunst-
werke in der Stadt.

Zwei weitere Routen ergänzen die Kunststadtpläne – Touren führen zu 130 Kunstwerken in Halle

Engagement-Beirat
nimmt Arbeit auf
Der Engagement-Beirat der Stadt Halle
(Saale) hat sich neu konstituiert und die Ar-
beit in seiner zweiten Legislaturperiode
aufgenommen. Alter und neuer Vorsitzen-
der ist der Geschäftsführer der Freiwilli-
gen-Agentur Halle-Saalkreis e.V., Olaf
Ebert. Erstmals gehören auch Mitglieder
der Fraktionen des Stadtrates dem Beirat
an. Der Beirat unterstützt die Arbeit ehren-
amtlich Tätiger. Er arbeitet eng mit dem
Dienstleistungszentrum (DLZ) Bürgeren-
gagement der Stadt zusammen.
Das DLZ nimmt ab sofort Nominierungen
für die Ehrenamtskarte 2018 entgegen. Auf
Grundlage der vom Stadtrat am 30. März
2016 beschlossenen Richtlinie zur Förde-
rung und Anerkennung des bürgerschaftli-
chen Engagements können Bürgerinnen
und Bürger für eine Ehrenamtskarte vorge-
schlagen werden, wenn sie sich im Kalen-
derjahr mehr als 200 Stunden ehrenamtlich
engagieren. Als Anerkennung für ihren
Einsatz erhalten die Inhaber der Karte un-
ter anderem zwei Freikarten für eine Ver-
anstaltung im Bereich Kultur, Sport oder
Freizeit.
Mehr zum Engagement-Beirat und zur
Ehrenamtskarte unter: www.halle.de

Ausstellung zeigt
geologischen Untergrund
„Gläserner Untergrund und künstlerische
Intervention“ heißt die Ausstellung, die am
Donnerstag, dem 9. Februar, 18 Uhr, im
Stadtmuseum, Große Märkerstraße 10, er-
öffnet wird. Zu sehen sind Kunstobjekte
aus den Bereichen Malerei, Keramik und
Lichtinstallation, die den geologischen Un-
tergrund der Stadt Halle (Saale) auf unter-
schiedliche Weise darstellen. Ausgangs-
punkt der künstlerischen Auseinander-
setzung mit dem Thema war einWorkshop,
der sich mit geologischen Laser-Gravur-
Modellen befasste, die an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg ent-
wickelt wurden. Die Ausstellung kann bis
zum 19. März, dienstags bis sonntags von
10 bis 17 Uhr, besichtigt werden.

Die Stadtverwaltung hat für das Jahr er-
neut einen Projektplan erarbeitet. Das
Amtsblatt gibt einen Überblick über die
wichtigsten Vorhaben.

Bildung

Die Stadt hat ihr „Investitionsprogramm
Bildung 2022“ auf den Weg gebracht.
Insgesamt 30 Schulen und Kindergärten
sollen modernisiert werden. 2017 werden
Sanierungen und Neubauten von Schulen,
Kitas und Turnhallen für insgesamt 29
Millionen Euro aus Eigenmitteln der
Stadt begonnen. Dazu gehören unter an-
derem das Neue Städtische Gymnasium,
die Grundschule Friedensschule und die
Grundschule Nietleben. Zum Schuljah-
resbeginn 2017/18 im August eröffnet die
Grundschule Glaucha. Zudem werden die
Anträge für die 3. Stufe des Förderpro-
grammes Stark III vorbereitet.

Kultur

Das Reformationsjubiläum erfährt in die-
sem Jahr weltweite Aufmerksamkeit. Die
Feierlichkeiten und deren Höhepunkt, der
„Kirchentag auf dem Weg“ in Halle (Saa-
le) und in der Lutherstadt Eisleben, sind
auch ein Projektschwerpunkt der Stadt,
die ihr jährliches Veranstaltungspro-
gramm „HalleThema 2017“ ganz auf das
Jubiläum ausgerichtet hat (Seite 3).

Ein weiteres Vorhaben ist die Bewerbung
Halles um den Titel „Kulturhauptstadt Eu-
ropas“. Ein Beirat wird die Bewerbungs-
chancen prüfen. Im Juni 2017 entscheidet
der Stadtrat abschließend über das weitere
Vorgehen.

Auf dem Programm 2017 steht ebenfalls
dieWeiterentwicklung des Sportkomplexes
Brandberge. Die Stadt arbeitet dabei mit
Sportvereinen und Verbänden zusammen.

Infrastruktur

Der Ausbau der Straßenbahn zur Stadt-
bahn wird gemeinsam mit der Halleschen
Verkehrs-AG fortgeführt. Im Frühjahr
werden der Ausbau des Böllberger Weges
und des Südstadtringes fortgesetzt. Der
Ausbau der Ostfahrbahn und des Gleiskör-
pers am Gimritzer Damm beginnt Ende
Juni dieses Jahres.
Der Weiterbau der Haupterschließungs-
straße HES geht 2017 mit Ausschreibun-
gen und Losvergaben in die vierte Stufe.
Zudem wird die Brückensanierung der
Hochstraße im Bereich Franckeplatz
(Nordseite) fortgesetzt.
Die Wiederherstellung des Riveufers und
der Saalepromenade sowie weiterer Wege-
und Straßenverbindungen auf der Peißnitz
und nahe der Saale bilden einen Schwer-
punkt der Hochwasserschadensbeseitigung.
Die Planung der Dritten Feuerwache Bü-
schdorf ist ebenso ein Hauptprojekt des
laufenden Jahres wie der Bau eines Gerä-
tehauses der Freiwilligen Feuerwehr
Dölau. Nach dem Abriss des alten Gebäu-
des entsteht dort ein Neubau an gleicher
Stelle.
Der denkmalgeschützte Gebäudekomplex
der ehemaligen Poliklinik Mitte hat einen
neuen Eigentümer. Ein zentraler An-
sprechpartner der Stadt steht zur Verfü-
gung. Geplant sind Wohnungen. Die Ar-
beiten sollen 2018 beginnen.
Informationen zum Projektplan im Internet:
www.halle.de

Geschäftsbereiche präsentieren Jahresziele

Stadtverwaltung
legt Projektliste
für 2017 vor

Oberbürgermeister
− Star Park – Ansiedlung weiterer

Unternehmen
− Entwicklung neuer Gewerbeflächen
− Entwicklung Riebeckplatz

Finanzen und Personal
− Einführung eines

Bewerbermanagements im Internet
− Erweiterung der Internet-Angebote
− Kooperation mit der Hochschule Harz

Stadtentwicklung und Umwelt
− Beschluss zum Integrierten Stadtentwick-

lungskonzept Halle 2025
− Hochwasserschutzkonzeption
− Lärmaktionsplan

Kultur und Sport
− Abschluss der Sanierung des Druckerei-
gebäudes des Stadtmuseums

– Eröfff nung des zweiten Teils der Daueraus-
stellung „Entdecke Halle“

− Anpassung der Sportförderrichtlinie der
Stadt Halle (Saale)

Bildung und Soziales
− Weiterentwicklung des Konzeptes für das

„Haus derWohnhilfe“
− Erstellung eines Gesamtkonzeptes Frühe

Hilfen (Kinderschutz)
− Pilotprojekt „Familie, Arbeit, Stadt“

zur Förderung der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie

Ausgewählte Projekte der Geschäftsbereiche
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An den großen Erfolg von „13 – Das Mu-
sical“ anknüpfend, sind in der neuen Mu-
sicalproduktion „Spring Awakening“ der
Oper Halle und des Thalia Theaters über
20 Jugendliche zu erleben, die gemein-
sam mit der Schauspielerin Barbara Zinn
und dem Schauspieler Joachim Unger auf
der Bühne stehen. In den kraftvollen
Rocksongs finden sie ein Sprachrohr, das
dem Schauspiel von Frank Wedekind
eine neue Wucht verleiht. Sphärische
Klänge und harte Gitarrenriffs
verschmelzen mit der tabulo-
sen Geschichte des packen-
den Dramas. Regisseur
Hansjörg Zäther: „Die Dar-
steller im Alter von 14 bis
20 Jahren spielen und sin-
gen in einer Authentizität
und emotionalen Dichte, der
sich der Zuschauer nicht ent-
ziehen kann. Ein außergewöhnliches und
besonderes Musical-Ereignis, das man
unbedingt erleben muss.“

Grundlage des Musicals ist Wedekinds
„Frühlings Erwachen“ von 1891. Darin
werden Jugendliche mit den Turbulenzen
des Erwachsenwerdens in einer von bür-

gerlichen Moralvorstellungen geprägten
Welt konfrontiert. Während der ständige
Leistungsdruck in der Schule sie an ihre
Grenzen bringt, scheitern die Eltern an
der Aufgabe, ihren Kindern Wissen über
Sexualität zu vermitteln. Die Fragen der
Jugendlichen bleiben unbeantwortet,
Aufklärung gibt es nicht. Rund 120 Jahre
später stehen nackte Tatsachen per Maus-
klick zur Verfügung, Google liefert auf

jede Frage eine
Antwort und
vermeintlich
perfekte Kör-
per und Le-
bensweisen
werden mit
Fotos und
Posts insze-
niert. Wer sich

nicht entspre-
chend darstellt, fällt raus. Der Stoff hat
nicht an Aktualität eingebüßt. Die Turbu-
lenzen des Erwachsenwerdens erfassen
auch heute jeden Jugendlichen.

Die Produktion wird unterstützt von der
Kunststiftung Sachsen-Anhalt und dem
Lions Club August Hermann Francke.

Sie ist eine Kooperation mit der Burg
Giebichenstein Kunsthochschule Halle.

Premiere ist am 10. Februar um 19.30
Uhr in der Oper Halle. Für die Premiere
als auch für die weiteren Vorstellungen
(11. / 12. / 16. / 17. / 19. Februar, /31.
März, 2. / 17. / 22. April, 13. / 14. / 20.

Mai, 7. / 10. Juni 2017) sind Tickets an
der Theater- und Konzertkasse, Große
Ulrichstraße 51, erhältlich.

Die Leiterin Kommunikation und Mar-
keting der Theater, Oper und Orchester
GmbH Halle (Saale) stellt Premieren an
Halles Bühnen vor.

Das Musical „Spring Awaking“ feiert am 10. Februar in der Oper Halle Premiere
Turbulenzen des Erwachsenwerdens – wuchtig inszeniert

Halles Helfer im Hintergrund
Über 200000 Anrufe gehen pro Jahr bei
der Rettungsleitstelle der Berufsfeuerwehr
der Stadt Halle (Saale) ein. Das bedeutet:
im Durchschnitt alle 2,5 Minuten ein An-
ruf. „Da ist alles dabei. Unfälle und Brand-
meldungen natürlich, aber auch ein schie-
fes Verkehrsschild oder ein toter Fuchs auf
der Straße“, sagt Steffen Kujas, der seit
2010 Chef der Leitstelle an der Feuerwa-
che in Halle-Neustadt ist.

200000 Anrufe – einige bleiben den Mitar-
beitern der Leitstelle, den sogenannten Dis-
ponenten, besonders lange im Gedächtnis.
Es sind jeneAnrufe, bei denen es um Leben
und Tod geht, im wahrsten Sinne des Wor-
tes. Es sind jene Anrufe, bei denen ein wei-
nender oder sehr aufgeregter Mensch am
anderen Ende der Leitung zum Beispiel
mitteilt, dass sein Ehepartner gerade von
der Leiter gefallen ist und sich nicht mehr
bewegt, dass ein Freund offenbar einen
Herzinfarkt erlitten oder, dass er sein Kind
leblos in der Badewanne gefunden hat.

„Innerhalb von Sekunden“, sagt Steffen Ku-
jas, alarmiert der Disponent ein Ret-
tungsteam. In wenigen Minuten ist es beim
Hilfesuchenden – doch was geschieht in
diesen Minuten? In dieser kurzen Zeit setzt
das ein, was die Helfer „Reanimation am
Telefon“ nennen. Das heißt, der Mitarbeiter
in der Leitstelle gibt demAnrufer klare An-
weisungen für die Erste Hilfe. Beim Herz-
Kreislauf-Stillstand geht es förmlich um

jede Sekunde. Es wäre also fahrlässig, die
Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes taten-
los verstreichen zu lassen. In Halle (Saale)
ist gerade der 500. Fall einer solchen Fern-
Reanimation registriert worden. Nicht sel-
ten wurde auf diese Weise ein Menschenle-
ben gerettet.

Allein mehr als 50 solcher Fern-Reanima-
tionen hat Denis Quiel durchgeführt. Der
45-Jährige arbeitet seit dem Jahr 2000 in
der Leitstelle. Mit einem strengenAbfrage-
Algorithmus bringt er den Anrufer dazu,
Erste Hilfe zu leisten. Gerade, wenn der
Verletzte ein enger Verwandter ist, scheuen
Anrufer davor zurück, auch und gerade aus
Angst, etwas falsch machen zu können.
Doch Quiel unterstreicht: „Jede Hilfe ist
besser als keine Hilfe.“

Die Zeit bis zur Ankunft der Notarztes ist
hochgradig belastend – auch für die Kolle-
gen in der Leitstelle. „Wir tauchen in die Si-
tuation ein“, sagt Steffen Kujas. „Wir hören
am Telefon oft Schreien und Weinen.“ Ru-
hig bleiben? Ja, sagt Kujas, aber unbeein-
druckt ist man in so einer Situation nie.
Auch nicht nach jahrelanger Erfahrung.

Im November 2011 wurde die Fern-Reani-
mation verbindlich eingeführt. Die halle-
sche Leitstelle hat seit dem ihre Arbeit im
Bereich „Reanimation am Telefon“ mit
Hilfe von Schulungsprogrammen immer
weiter ausgefeilt. Die optimierte Vorge-

hensweise war derart überzeugend, dass
die Bundesärztekammer den Abfrage-Ka-
talog als Empfehlung für sämtliche Leit-
stellen in Deutschland herausgegeben hat.
Dennoch wird ständig weiter optimiert; re-
gelmäßig gibt es Fortbildungen.Als großen
Vorteil sieht Kujas die Tatsache, dass alle
Leitstellen-Mitarbeiter auch regelmäßig
„Außendienst“ haben.

Steffen Kujas macht sich keine Illusionen:
„Wir können nicht immer erfolgreich
sein“, sagt der 52-Jährige. Es aber über-
haupt versucht zu haben, einen Menschen
zu retten, macht es gerade für Angehörige
im Nachhinein sogar leichter. Sie müssen
sich später nicht vorwerfen, es nicht
wenigstens versucht zu haben.Auch Kujas
betont es: „Jede Hilfe ist besser als keine
Hilfe.“

Die Arbeit der Leitstellen-Mitarbeiter en-
det, wenn der Notarzt eintrifft. „Dann
braucht der Disponent auch erst mal eine
gewisse Zeit der Regeneration“, sagt Ku-
jas. Er erinnert sich an einen Fall, in dem
ein Notrufer in seiner Aufregung zunächst
eine falsche Adresse übermittelte, so dass
das Rettungsteam später am Einsatzort
eintraf. Der Disponent sprach eine halbe
Stunde mit dem Anrufer und motivierte
ihn, nicht aufzuhören mit den Erste-Hilfe-
Maßnahmen.Wenn solch eine dramatische
Situation glücklich endet, ist es freilich in
der Regel das Rettungsteam vor Ort, dem-

gedankt wird. Die Leute in der Leitstelle
bleiben als Helfer im Hintergrund. Steffen
Kujas sagt lächelnd: „Damit können wir
gut leben.“

Reanimation am Telefon: Wie Mitarbeiter in der Leitstelle aus der Ferne Leben retten

Feuerwehrmann Denis Quiel gehört zu den Disponenten, die in der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Halle über das Telefon Erste Hilfe leisten. Foto: Thomas Ziegler

Dynamische Tanzszenen zu rockiger Musik tragen das Musical. Foto: Anna Kolata

Die Leitstelle der Stadt Halle (Saale), An
der Feuerwache 5, in Halle-Neustadt ist
rund um die Uhr besetzt. In 12-Stunden-
Schichten werden Notrufe für die Feuer-
wehr, den Rettungsdienst und den Katas-
trophenschutz bearbeitet. Die Leitstelle
ist zuständig für die Stadt Halle (Saale)
und den nördlichen Saalekreis mit insge-
samt rund 310000 Menschen. Sie arbeitet
zudem als Luftrettungsdienstleitstelle für
das Land Sachsen-Anhalt. Die Leitstelle
führt bis zu 70 Feuerwehren und Ret-
tungsdienste mit rund 300 Einsatz- und
Rettungsfahrzeugen sowie Einsatzkräfte
der Hilfsorganisationen. Für die Luft-
rettung stehen 22 Rettungshubschrau-
ber, für den Intensivtransport von Patien-
ten 12 Intensivtransportwagen zur Verfü-
gung.
Im Jahr 2015 wurden rund 79000 Notrufe
bearbeitet. Im Jahr 2016 waren es rund
81100 Notrufe. Die Zahl der insgesamt
entgegengenommenen Anrufe lag in
2015 bei rund 205000; im Jahr 2016 bei
rund 222500.

Fakten und Zahlen

Eiserne Hochzeit
65 Jahre verheiratet sind am 9.2. Ursula und
Heinz Saxe sowie Irmgard und Herbert Göring.

Diamantene Hochzeit
Ihren 60. Hochzeitstag feiern am 9.2. Inge
und Otto Grunwald sowie Gerda und Ger-
hard Weigel, am 10.2. Lubov und Ewald
Rotau, am 16.2. Ursula und Joachim Lind-
ner, Gretchen und Günter Wedekind, Anna
und Manfred Schöneborn, Brigitte und Wer-
ner Brandt sowie Gislinde und Manfred Vor-
werg und am 19.2. Ingrid und Horst Lorenz.

Goldene Hochzeit
50 Jahre verheiratet sind am 8.2. Marietta
und Harald Ebert, am 10.2. Annegret und
Udo Schmidt, am 11.2. Ingrid und Axel
Bergmann, Christa und Lothar Wilke, In-
grid und Jörg Gabler sowie Rosemarie und
Harald Kretschmer, am 15.2. Hannelo-
re und Otto Friedrich, am 18.2. Helga und
Heinz Wirkner, Angela und Bodo Schirm-
eisen, Edelgard und Jürgen Faulhaber,
Christiane und Dieter Korth sowie Marian-
ne und Volker Schmidt.

Geburtstage
Auf 95 Lebensjahre blicken zurück am 13.2.
Hildegard Hatscher, am 14.2. Gerda Stolte, am
20.2. Margarete Jahn, Irmgard Roitzsch sowie
Herta Lenk.
90 Jahre alt werden am 8.2. Irene Schulze, am
9.2.MarthaWeber, am10.2. Ruth Schmidt und
Margarete Rothaar, am 11.2. Martha Pohlers,
am 12.2. Ilse Staudt, am 13.2. Elisabeth Bau,
am 14.2. Alfred Peschel, Irma Herrmann und
Marianne Wagner, am 15.2. Gertraud Kuhl
und Tu Tran Thi, am 17.2. Annelise Hentze
undWaldtraud Frentzel, am 18.2. Herbert Rei-
che, Helmut Jokisch und Ingeborg Müller, am
20.2. Heinz Keil, Ingeborg Vogel und Günther
Scheffler sowie am 21.2. Hildegard Schwope
und Felix Ondrasch.

Allen Jubilaren herzliche Glückwünsche!

Backwaren-Hersteller
investiert im Star Park
Die ARTiBack GmbH investiert im Indus-
triegebiet Star Park Halle an der A 14. Das
Unternehmen will eine neue Produktions-
stätte für hochwertige Tiefkühlbackwaren
errichten. In Vorbereitung auf die Ansied-
lung des Unternehmens hat Halles Ober-
bürgermeister Dr. Bernd Wiegand einen
Grundstücksvertrag über insgesamt 8 Hek-
tar beurkundet. Die Investitionskosten be-
laufen sich auf rund 40 Millionen Euro. 50
Arbeitsplätze sollen am neuen Standort
dauerhaft entstehen. Der Baubeginn ist im
April 2017 geplant. ARTiBack-Geschäfts-
führer Dr. Frank Küntzle hat das Unter-
nehmen gemeinsam mit zwei weiteren ge-
schäftsführenden Gesellschaftern im Jahr
2016 in Halle (Saale) gegründet.
„Mit der Ansiedlung gewinnen wir für den
Standort erstmals ein hallesches Unterneh-
men. Das zeigt, dass die positive Entwick-
lung im Star Park auch unmittelbar auf In-
vestoren in der Regionwirkt“, so Dr. Bernd
Wiegand. Die Stadt Halle (Saale) setze im
Wettbewerb der Standorte auf eine exzel-
lente Infrastruktur sowie zentrale An-
sprechpartner und schnelle Genehmi-
gungsverfahren. „Direkte Entschei-
dungswege, professionelle Betreuung und
Unterstützung von Seiten der Stadt, zuge-
schnitten auf unsere Bedürfnisse als orts-
ansässiger Mittelständler, waren letztend-
lich die entscheidenden Faktoren für
unsere Standortwahl“, sagt ARTiBack-
Geschäftsführer Dr. Frank Küntzle. „Au-
ßerdem bietet für uns als Produktionsbe-
trieb der Star Park idealeVoraussetzungen,
um weiter zu wachsen.“
Erst im Dezember 2016 hatte die Deutsche
Post DHL Group einen Grundstücksver-
trag über insgesamt 14 Hektar beurkundet.
DHL errichtet derzeit im Star Park ein neu-
es Logistikzentrum, die Investitionskosten
belaufen sich auf rund 25 Millionen Euro.

Die Stadt gratuliert

In der Dölauer Heide
beginnt Waldpflege
Die Stadt Halle (Saale) hat in dieser Woche
mit Waldpflegearbeiten in der Dölauer Hei-
de begonnen. Dabei werden unter anderem
sogenannte schlechtwüchsige und engste-
hende Kiefern und Roteichen gerodet. Au-
ßerdem werden Kiefern und Roteichen mit
geschädigten Baumkronen entnommen.
Die Waldpflegemaßnahmen dienen der Er-
höhung und Förderung des Laubwald-
anteils in der Dölauer Heide, deren Stabili-
tät als Laubmischwald langfristig gesichert
werden soll. Die Pflegemaßnahmen dauern
voraussichtlich bis Mitte April.
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Weltweit feiern Millionen Menschen ein halbes Jahr-
tausend Reformation. Diese hat in Mitteldeutschland
einen ihrer wichtigsten Ursprünge. Dabei ist Halle
(Saale) eineWiege der Reformation. Hier wirkten ne-
ben Luther auch Reformatoren wie Justus Jonas
(* 5. Juni 1493 † 9. Oktober 1555) und ThomasMünt-
zer (* um 1489 †27. Mai 1525). Und hier residierte
fast 30 Jahre lang Luthers Gegenspieler, der Kurfürst
und Kardinal Albrecht von Brandenburg (*28. Juni
1490 †18. September 1545). Er gilt als herausragen-
derVertreter von Kirche und Macht sowie jener histo-
rischen Kräfte, die mit dem Ablasshandel das reine
Gewissen zum einträglichen Geschäft machten.

Bis heute verfügt Halle über eigene, authentische
Schauplätze jener Zeit – die Marktkirche (Grafik
oben), die Moritzburg, die Neue Residenz oder die
Marienbibliothek.

Gemeinsam mit vielen Akteuren feiert die Stadt das
Jubiläum mit einer Vielzahl von Veranstaltungen und
Vorhaben. „500 Jahre Reformation sind ein Ereignis,
das viele Menschen aus aller Welt zu uns nach Mit-
teldeutschland und Halle (Saale) führen wird“, sagt
Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand. Die Stadt
und ihre Partner sind darauf vorbereitet. Zu ihnen
zählen Kirchen, Hochschulen, die Franckeschen Stif-
tungen sowie viele freie Künstler und Akteure.

So sind ein Kirchentag auf dem Weg in Halle (Saa-
le) und Lutherstadt Eisleben, Konzerte, Filme zu
Glaubensfragen, Tagungen,Ausstellungen und Büh-
nenprojekte geplant (Infokasten). Die Stadt hat ihr
jährliches Veranstaltungsformat „HalleThema
2017“ auf das Reformationsjubiläum ausgerichtet
und wird dazu im Februar die Programmbroschüre
veröffentlichen.

Die App „Luther virtuell“ und ein Audioführer zu
wichtigen Sehenswürdigkeiten in Halle (Saale) bie-
ten ihren Nutzern einen lebendigen Stadtrundgang
mit vielen Details zum Alltag der Reformationszeit
und erklären, wie es zur Reformation kam und was
Martin Luther (*10. November 1483 †18. Februar
1546) über Kirche oder Judentum dachte.

Zu den besonderen Höhepunkten des Jahres gehört
die hallesche Lutherwoche „Reformation für (H)alle
2017“ vom 19. bis 24. Mai. Das Spektrum der Veran-
staltungsangebote reicht von Konzerten und Luther-
Filmen bis zum Vortrag von Prof. Matthias Morgen-
stern (Tübingen) zu „Reinheit und Ritual in der
Polemik zwischen Juden und dem Reformator“. Die-
ser Beitrag zur Jubiläumswoche ist eineVeranstaltung
in Kooperation mit dem Seminar für Judaistik/Jüdi-
sche Studien der Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg und dem Freundeskreis Leopold-Zunz-
Zentrum. Der Lutherwoche folgt unmittelbar vom
25. Mai bis zum 28. Mai der „Kirchentag auf dem
Weg“ in Halle (Saale) und Eisleben (Infokasten). Fast
zeitgleich starten die Händel-Festspiele 2017, die un-
ter dem Motto „Original? – Fälschung?“ vom 26. Mai
bis 11. Juni auch biblische Themen in Händels Schaf-
fen aufgreifen. Bereits im Frühjahr gastiert das Des-
sauer Kurt-Weill-Fest unter dem Titel „Luther, Weill
& Mendelsohn“ im Stadtmuseum.

Auch der 200. Jahrestag der Vereinigung der Witten-
berger Universität „Leucorea“ und der halleschen
Universität „Fridericiana“ reiht sich mit einer Festwo-
che vom 18. bis 25. Juni in das Reformationsjahr ein.
Schließlich entwickelte sich die 1817 vereinte Uni-
versität rasch zu einem Zentrum von Pietismus und
Aufklärung.

Die historische Darstellung Gustav Friedrich Hertzbergs
von 1889 zeigt den halleschen Marktplatz zur Zeit der
beginnenden Reformation um 1500. Auffällig ist die Häu-
serzeile quer über den heute freien Platz. Der Rote Turm
befand sich bis 1506 im Bau. Neben den jahrhunderteal-
ten Kirchen St. Gertruden (links) und St. Marien (Mitte),
mit den bekannten Hausmannstürmen, lagen Friedhöfe.

Die Friedhöfe wichen später, wie große Teile der alten
Kirchen, der neuen Repräsentationskirche „Unser lieben
Frauen“, auch Markt- oder Marienkirche genannt. Kar-
dinal Albrecht von Brandenburg ließ die Marienkirche in
seiner Residenzstadt Halle (Saale) bauen, sie entstand
von 1529 bis 1554. Dort waren prächtige Gottesdienste
möglich, die unter anderem der Reformation entgegen-
wirken sollten.

Am 5. August 1545 und damit vier Jahre nach der Vertrei-
bung seines Gegenspielers Kardinal Albrecht aus Halle
predigte Luther in der noch im Bau befindlichen Markt-
kirche. Anschließend wurde er vom städtischen Rat emp-
fangen, bewirtet und mit einer Ehrengabe von 60 Talern
ausgezeichnet. Luther stiftete sie für den Bau der Markt-
kirche, den sein Gegenspieler Albrecht begonnen hatte.

Grafik: Stadtarchiv

Einlass statt Ablass: Kardinal Albrecht und Martin Luther, gespielt von Hilmar Eichhorn und
Reinhard Straube, werben um Privatquartiere für Besucher des Kirchentages. Quartiere kön-
nen unter 03491/64 34 707 gemeldet werden. Foto: Thomas Ziegler

500 Jahre Reformation

Zwei Städte für ein HallelujaAusgewählte Veranstaltungen 2017
Kirchentag auf demWeg – 25. bis 28. Mai 2017
Halle (Saale) und die Lutherstadt Eisleben
feiern am Himmelfahrtswochenende ih-
ren gemeinsamenKirchentag „Zwei Städ-
te für ein Halleluja“. Er beginnt mit der In-
szenierung „Luther – das Kantaten-
projekt“. Laienchöre führen vor derMarkt-
kirche inHalle gemeinsammit der Staats-
kapelle Halle und Solisten der Oper Halle
ein Programm zu Luther auf. Es folgt der
Himmelfahrtsgottesdienst mit dem Bi-
schof von Leeds, Nicholas Baines, und
dem Stadtsingechor zu Halle. Als „Band
der offf enen Kirchen“ findet am Freitag,
dem 26. Mai, die hallesche Kirchennacht
2017 statt. Gemeinsam mit Eisleben und
Merseburg öfff nenGotteshäuser der Regi-
on und laden mit Stille oder Programm
zum Besuch ein. Mit Musik, Kunst, Thea-
ter sowie mit Lesungen oder Ausstellun-
gen an außergewöhnlichen oder alltägli-
chen Orten und Stadttouren zu
authentischen Plätzen der Refomation

gewinnt der Kirchentag besondere Attrak-
tivität. So bringt das Theaterstück „Aus
Liebe zur Wahrheit“ die beiden Kontra-
henten Kardinal Albrecht und Martin Lu-
ther, gespielt von den Schauspielern des
neuen theaters Halle, Hilmar Eichhorn
und Reinhard Straube (Foto), in der Mo-
ritzburg auf die Bühne. Am Samstag, dem
27. Mai, eröfff net der deutsch-britische
Musiker Chris Laas einen Gospelwork-
shop-Tag, der abendsmit einemOpen-Air-
Abschlusskonzert vor der Marktkirche en-
det. Der „Familienkirchentag“ am 27. Mai
in den Franckeschen Stiftf ungen bietet Ein-
blicke in den Alltag um 1500 und mit ei-
nem Konzert des Liedermachers Gerhard
Schöne um 15 Uhr einen weiteren Höhe-
punkt. Der Kirchentag auf demWeg endet
mit einem großen Festgottesdienst vor
den TorenWittenbergs am 28. Mai.
Weitere Informationen zum Kirchentag:
www.kirchenkreis-halle-saalkreis.de

FEBRUAR

15. Februar, 18 Uhr, Franckesche Stiftf ungen:
Das „Schreckgespenst“ von Halle. Die Ge-
schichte der historischen Luther-Figur der
Marienbibliothek, Führung: Dr. Doreen Zerbe;
Eintritt frei

21. Februar, 19 Uhr, Puschkino: „24Wochen“,
im Rahmen der Filmreihe Glaubensfragen,
Filmgespräch mit Dr. med. Jürgen Helm; Ein-
tritt 6 €

25. Februar, 14.30 Uhr, Stadtmuseum Halle,
Christian-Wolfff -Haus: „Freiheit des Glau-
bens“, erster Teil einer Klang- und Zeitreise zur
Geschichte Sachsen-Anhalts im Rahmen des
Kurt Weill Festes; Teil 2 am 3. März und Teil 3
am 10. März jeweils 19.30 Uhr; Eintritt 22 €

MÄRZ

1. bis 3. März, Franckesche Stiftf ungen:
„… mit kräftf igen Gesängen die Gemeinde
Gottes zu erbauen“. Das Lied der Reformation
im Spiegel seiner Rezeptionsgeschichte (im
Rahmen der Hymnologischen Tagung); Ein-
tritt frei

24. bis 26. März, Franckesche Stiftf ungen:
Francke-Feier 2017; Programmzur Eröfff nung
des kulturellen Jahresprogrammes der Stif-
tungen mit dem Schwerpunkt Reformation

31. März, 19.30 Uhr, Konzerthalle Ulrichskir-
che: „Hier stehe ich – ich könnt´ auch anders“
– Lutherabend von und mit dem Liederma-
cher und Musiker Klaus-André Eickhofff ; Ein-
tritt ab 14,96 €

APRIL

1. April, 19.30 Uhr, Oper Halle: LUTHER - Das
Kantatenprojekt, Musik Johann Sebastian
Bach, Premiere der Uraufff ührung;
Eintritt ab 20 €

2. April, 17 Uhr, Marktkirche: Georg Friedrich
Telemann, Lukas-Passion mit dem Stadtsin-
gechor zu Halle, Leitung: Clemens Flämig;
Eintritt 18 €

7. April, 18 Uhr, Historische Bibliothek der
Franckeschen Stiftf ungen: Alte Bibeln in 100
Sprachen (bis 15. Oktober); Eintritt 6 €

23. April, 10 Uhr, Pauluskirche: Jazzgottes-
dienst mit Isabel Novella (Foto) und dem Pro-
jektchor der Pauluskirche (12. Internationales
Jazzfestival Women in Jazz 2017); Eintritt frei

29. April, 17 Uhr, Oper Halle: Eröfff nung der
Kalligrafie-Ausstellung „Im Anfang war das
Wort…“ (bis 25. Juni); Eintritt frei

MAI

2. Mai., 18 Uhr, Stadtarchiv: Eröfff nung der
Ausstellung „Das städtische Leben im 16.
Jahrhundert“ (bis 14. September); Eintritt frei

14. Mai, 17 Uhr, Dom zu Halle: Felix Mendels-
sohn Bartholdy, Reformationssymphonie und
Kyrie in d-Moll; Johann Sebastian Bach, Kanta-
te BWV 137 „Lobet den Herrn“ mit der Halle-
schen Kantorei und der Kammerakademie Hal-
le, Leitung: Maik Gruchenberg; Eintritt ab 10 €

19. bis 24. Mai, Lutherwoche, Veranstal-
tungsreihe mit unter anderem…:

… am 21. Mai, 11 Uhr, Künstlerhaus 188: Er-
öfff nung der Ausstellung „Sehnsucht Ablass…
Bildende und Angewandte Kunst zum Refor-
mationsjubiläum“ (bis 11. Juni), Eintritt frei

… 23. Mai, 16 Uhr, Konzerthalle Ulrichskir-
che: „Mönsch Martin“ – Musical mit den As-
piranten des Stadtsingechores; Eintritt ab 7 €

25. bis 28. Mai, Zwei Städte für ein Halleluja -
„Kirchentag auf demWeg“ inHalle (Saale) und
Lutherstadt Eisleben

26. Mai bis 11. Juni: Händel-Festspiele 2017
„Original? – Fälschung?“

JUNI

18. bis 25. Juni, Universität: Festwoche
200. Jubiläum der Vereinigung der Universi-
tät Wittenberg „Leucorea“ und der Universi-
tät „Fridericiana“

20. Juni, 18.30 Uhr, Puschkino: „Life of Pi –
Schifff bruch mit Tiger“ im Rahmen der Filmrei-
he Glaubensfragen, Filmgespräch mit Prof. Dr.
Regina Radlbeck-Ossmann, Eintritt 6 €

23. Juni, Universität, Leopoldina und ande-
re Forschungseinrichtungen: Lange Nacht
derWissenschaftf en

SEPTEMBER

30. September, 19.30 Uhr, Konzerthalle Ul-
richskirche: Menschen. Macht. Musik. Kam-
merchor cantamus halle, Leitung Dorothea
Köhler; Eintritt 15 €

OKTOBER

31. Oktober, Konzerthalle Ulrichskirche:
„Martin L. – Das Musical“, Komponist Gisle
Kverndokk, Autor Oystein Wiik; Ensemble
„Die Katakombe“, Frankfurt am Main; Ein-
tritt ab 10 €

Halle (Saale) feiert ein außerordentliches Jubiläumsjahr

Isabel Novella
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Tagesordnung der 29. Sitzung des Stadtrates
am 22. Februar 2017

+ + + Alle veröffentlichten Tagesordnungen sind vorläufig. + + +

Am Mittwoch dem 22. Februar 2017, um
14 Uhr, findet im Stadthaus, Festsaal,
Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale), die
29. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Stadtrates statt

E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e

Zugelassen sind vorrangig Fragen, die
die Tagesordnung betreffen und Fragen
von kommunalem Interesse. Die Ein-
wohnerfragestunde findet außerhalb der
Tagesordnung der Stadtratssitzung statt
und beginnt 14:00 Uhr. Sie dauert längs-
tens eine Stunde. Mit der Tagesordnung
wird früher begonnen, falls der Zeit-
raum einer Stunde nicht ausgeschöpft
wird. Die Einwohner werden gebeten,
ihre Fragestellung unter Angabe des Na-
mens und der Anschrift zu Beginn und
während der Einwohnerfragestunde
beim Vorsitzenden des Stadtrates einzu-
reichen. Das Team Ratsangelegenheiten
hält zu diesem Zweck Formulare bereit.

Einwohnerfragestunde

Tagesordnung - öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der
Ordnungsmäßigkeit der Einladung und
der Beschlussfähigkeit

2 Feststellung der Tagesordnung
3 Genehmigung der Niederschrift
3.1 Genehmigung der Niederschrift vom

14.12.2016
3.2 Genehmigung der Niederschrift vom

25.01.2017
4 Bekanntgabe der in nicht öffentlicher

Sitzung gefassten Beschlüsse
4.1 Bekanntgabe der in nicht öffentli-

cher Sitzung gefassten Beschlüsse vom
25.01.2017
Vorlage: VI/2017/02798

5 Bericht des Oberbürgermeisters
6 Aussprache zum Bericht des Oberbür-

germeisters
7 Beschlussvorlagen
7.1 Ehrung von Hans-Dietrich Genscher

durch die Stadt Halle (Saale)
Vorlage: VI/2016/02585

7.2 Umbenennung des Johann-Gottfried-
Herder-Gymnasiums in Hans-Dietrich-
Genscher-Gymnasium
Vorlage: VI/2016/02606

7.3 Grundsatzbeschluss zur Errichtung ei-
nes Verwaltungszentrums in einer
Hochhausscheibe in Halle-Neustadt
Vorlage: VI/2017/02799

7.4 Aufwandsspaltungsbeschluss gemäß §
6 Abs. 2 KAG LSA i. V. m. § 4 Abs. 3
Straßenausbaubeitragssatzung zum Aus-
bau der Delitzscher Straße zwischen Gü-
terbahnhof und Schönnewitzer Straße
Vorlage: VI/2016/02603

7.5 Vorhaben- und Erschließungsplan Nr.
52 Westlicher Bereich Stadtteilzentrum
Neustadt, 1. Änderung - Aufstellungs-
beschluss
Vorlage: VI/2016/02266

7.6 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.
178 "Trotha, Solarpark Aschedeponie" -
Aufstellungsbeschluss
Vorlage: VI/2016/02271

7.7 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.
112.1 "Nahversorgungszentrum Am-
mendorf - Merseburger Straße"- Be-
schluss zur öffentlichen Auslegung
Vorlage: VI/2016/02334

7.8 Bebauungsplan Nr.172 „Lebensmittel-
markt Akeleistraße“ - Abwägungsbe-
schluss, Vorlage: VI/2016/02466

7.9 Bebauungsplan Nr.172 „Lebensmittel-
markt Akeleistraße“ - Satzungsbeschluss
Vorlage: VI/2016/02467

7.10 Bebauungsplan Nr. 93 „Halle-Ost, De-
litzscher Straße 58-68, 63 bis Reidebur-
ger Straße“ - Aufhebungsbeschluss
Vorlage: VI/2016/02593

7.11 Baubeschluss zu Fluthilfemaßnahmen
HW 59 / HW 125, Wiederherstellung
Wassersportzentrum Osendorfer See
Vorlage: VI/2016/02605

7.12Änderung des Baubeschluss vom
28.05.2014 Beschluss-Nr.: V/2014/12450
Schnittstellenprojekt S-Bahnhof Niet-
leben, Vorlage: VI/2016/02626

7.13 Aufstellung der Plastik "Eva" von Ma-
rianne Traub, Vorlage: VI/2016/02487

7.14 Durchführung des Bundeswettbe-
werbs "Jugend musiziert" 2019 in Halle
(Saale), Vorlage: VI/2016/02508

7.15 Richtlinie über die Gewährung von Zu-
wendungen zur Förderung des Sports in
der Stadt Halle (Saale) – (Sportförder-
richtlinie), Vorlage: VI/2016/02463

7.15.1 Änderungsantrag der CDU/FDP-
Fraktion Halle (Saale) zur Sportför-
derrichtlinie der Stadt Halle (Saale)

- VI/2016/02463 - Übernahme der
Empfehlungen des SSB Halle e.V. (SSB)
Vorlage: VI/2017/02793

7.15.2 Änderungsantrag der Fraktion Mit-
BÜRGER für Halle – NEUES FORUM
zur Beschlussvorlage Richtlinie über
die Gewährung von Zuwendungen zur
Förderung des Sports in der Stadt Halle
(Saale) – (Sportförderrichtlinie)
Vorlage: VI/2017/02773

7.16 Kündigung derMitgliedschaft der Stadt
Halle (Saale) im Gesunde Städte-Netz-
werk der Bundesrepublik Deutschland
Vorlage: VI/2016/01867

7.17 Erste Fortschreibung zur Feststellung
des Schulentwicklungsplanes der Stadt
Halle (Saale) für die Schulform Be-
rufsbildende Schulen für die Schul-
jahre 2016/17 bis 2020/21 (Vorlage Nr.
VI/2015/01129)
Vorlage: VI/2016/02523

8 Wiedervorlage
8.1 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE

GRÜNEN zum Verzicht auf Werbeträ-
ger an den Hausmannstürmen und dem
Roten Turm, Vorlage: VI/2016/02407

8.2 Antrag der Fraktionen MitBÜRGER
für Halle – NEUES FORUM, die LIN-
KE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
zur Gründung eines künstlerischen Bei-
rates und zur Änderung der Kulturför-
derrichtlinie, Vorlage: VI/2016/02516

9 Anträge von Fraktionen und Stadträten
9.1 Antrag der Fraktionen des Stadtrates

Halle (Saale) zur Änderung der Stadt-
ratsgeschäftsordnung
Vorlage: VI/2017/02781

9.2 Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle
(Saale), der Fraktion Bündnis 90/DIE
GRÜNEN, der Fraktion DIE LINKE
und der Fraktion MitBÜRGER für Hal-
le - NEUES FORUM) zur Verabschie-
dung einer Resolution
Vorlage: VI/2017/02723

9.3 Antrag der Fraktionen DIE LINKE,
CDU/FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und SPD zum Anbau einer Aula
für die Zweite Integrierte Gesamtschule
Halle, Vorlage: VI/2017/02780

9.4 Antrag des Stadtrates Christoph Bern-
stiel (CDU/FDPFraktion) zur Aufwer-
tung des halleschen Busbahnhofes
Vorlage: VI/2017/02787

9.5 Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle
(Saale) zum städtischen Beteiligungs-
management
Vorlage: VI/2017/02776

9.6 Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle
(Saale) zur Fortschreibung des Perso-
nalentwicklungskonzeptes
Vorlage: VI/2017/02784

9.7 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
Die GRÜNEN zur Fortschreibung der
Schulentwicklungsplanung
Vorlage: VI/2017/02783

10 schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

10.1 Anfrage des Stadtrates Andreas Schol-
tyssek (CDU/FDP-Fraktion) zum Pro-
jektfortschritt HES
Vorlage: VI/2017/02790

10.2 Anfrage des Stadtrates Andreas Schol-
tyssek (CDU/FDP-Fraktion) zu Verträ-
gen zur Kita-Finanzierung
Vorlage: VI/2017/02791

10.3 Anfrage des Stadtrates Christoph Bern-
stiel (CDUFDP-Fraktion) zur elektroni-
schen Abwicklung von Parkvorgängen
Vorlage: VI/2017/02786

10.4 Anfrage des Stadtrates Christoph
Bernstiel (CDU/FDP-Fraktion) zur Er-
stellung eines Gehweg, Radweg und
Straßenzustandsberichtes
Vorlage: VI/2017/02785

10.5 Anfrage der Fraktion DIE LINKE im
Stadtrat Halle (Saale) zur Arbeit in der
Ausländerbehörde
Vorlage: VI/2017/02771

10.6 Anfrage der Fraktion DIE LINKE im
Sadtrat Halle (Saale) zur Verbesserung
des Wohn- und Lebensumfeldes in der
Südstadt
Vorlage: VI/2016/02666

10.7 Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle
(Saale) zur Aufwertung der Grünfläche
an der Kreuzung Zur Saaleaue/Unstrut-
straße, Vorlage: VI/2017/02778

10.8 Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle
(Saale) zur Schaffung eines Fanhauses
für die Fans des Mitteldeutschen Eisho-
ckey Clubs 04 e.V. - Saale Bulls
Vorlage: VI/2017/02777

10.9 Anfrage der SPD-Fraktion zu LQE-
Verhandlungen und dem Betrieb von
Kindertagesstätten
Vorlage: VI/2017/02779

10.10 Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Hal-
le (Saale), Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, Fraktion DIE LINKE, Frak-

tion MitBÜRGER für Halle – NEUES
FORUM und der CDU/FDP-Fraktion
zu Anregungen von BürgerInnen beim
Tag der Offenen Tür (08.01.2017)
Vorlage: VI/2017/02782

10.11 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zu Saalequerungen für
den Fuß- und Radverkehr
Vorlage: VI/2017/02774

10.12 Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zu Baumfällungen und
Baumpflanzungen im Stadtgebiet im
Jahr 2016
Vorlage: VI/2017/02775

10.13 Anfrage der Fraktion MitBÜRGER
für Halle – NEUES FORUM zu Fahr-
radabstellmöglichkeiten
Vorlage: VI/2017/02686

10.14 Anfrage der Fraktion MitBÜRGER
für Halle – NEUES FORUM zum Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzept
Vorlage: VI/2017/02767

10.15 Anfrage des Stadtrates Alexander
Raue zu sozialen Vereinen
Vorlage: VI/2016/02680

10.16 Anfrage des Stadtrates Alexander
Raue zu Halle-Ost
Vorlage: VI/2017/02788

10.17 Anfrage des Stadtrates Alexander
Raue zu Personen ohne festen Wohnsitz
Vorlage: VI/2016/02681

10.18 Anfrage des Stadtrates Alexander
Raue zu Geflüchteten
Vorlage: VI/2016/02683

11 Mitteilungen
11.1 Quartalsbericht III/2016 Stadtbahn-

programm Halle des Maßnahmeträgers
HAVAG
Vorlage: VI/2016/02532

11.2 Mitteilung des Prüfergebnisses zu den
Öffnungszeiten der Hallenbäder wäh-
rend der Sommerzeit
Vorlage: VI/2016/02639

12 mündliche Anfragen von Stadträten
13 Anregungen
14 Anträge auf Akteneinsicht

Tagesordnung - nicht öffentlicher Teil

1 Feststellung der Tagesordnung
2 Genehmigung der Niederschrift vom

25.01.2017
3 Bericht des Oberbürgermeisters
4 Aussprache zum Bericht des Oberbür-

germeisters
5 Beschlussvorlagen
5.1 Einstellung und Ernennung des Leiters

des Fachbereiches Bildung zum nächst-
möglichen Zeitpunkt
Vorlage: VI/2016/02670
- Erneute Behandlung wegen Wider-
spruch des Oberbürgermeisters -

5.2 Betrauungsakt der Stadt Halle (Saale)
für die Stadtmarketing Halle (Saale)
GmbH
Vorlage: VI/2016/02304

5.3 Vergabebeschluss: FB 37-L-106/2016:
Lieferung von 2 Hilfeleistungslösch-
fahrzeugen "HLF 20 Allrad" gemäß
DIN EN 1846-2, DIN 1502-2 und DIN
14530-27
Vorlage: VI/2016/02640

5.4 Beendigung Betreibervertrag Robinien-
weg 26 - Fa. Dr. Clauß & Sohn
Vorlage: VI/2017/02736

6 Wiedervorlage
7 Anträge von Fraktionen und Stadträten
8 schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
8.1 Anfrage des Stadtrates Alexander Raue

zur Kommunalwahl 2014
Vorlage: VI/2017/02789

8.2 Anfrage des Stadtrates Alexander Raue
zur Reilstraße 78
Vorlage: VI/2016/02684

8.3 Anfrage des Stadtrates Gerhard Pitsch
zur Hafenstraße 7
Vorlage: VI/2016/02678

8.4 Anfrage des Stadtrates Gerhard Pitsch
zur Reilstraße 78
Vorlage: VI/2016/02679

9 Mitteilungen
10 mündliche Anfragen von Stadträten
11 Anregungen

Hendrik Lange
Vorsitzender des Stadtrates

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Alle Einladungen und Vorlagen sind im

Bürgerinformationssystem der Stadt Hal-

le (Saale) auf der Website www.buergerinfo.

halle.de einsehbar. Die Texte liegen als pdf-

Dokumente vor.

Öffentliche Beschlüsse

Beschlussübersicht der 28. öffentlichen/ nicht
öffentlichen Sitzung des Stadtrates
vom 25. Januar 2017

zu 7.1 Teilnahme von zwei Stadträten an
der 39. ordentlichen Hauptversammlung
des Deutschen Städtetages vom 30. Mai
bis 01. Juni 2017 in Nürnberg
Vorlage: VI/2016/02638
Beschluss:
1. Der Stadtrat beschließt, dass Frau
Nagel und Herr Sprung die Stadt Halle
(Saale) als stimmberechtigte Mitglieder
bei der 39. ordentlichen Hauptversamm-
lung des Deutschen Städtetages in Nürn-
berg vertreten.
2. Der Stadtrat beschließt, dass diesen
beiden Stadträten nach § 7 der Satzung
über die Entscheidung ehrenamtlich tä-
tiger Bürger die anfallenden Kosten von
der Stadt Halle (Saale) gewährt werden.
3. Sollte ein Verhinderungsfall eintreten,
entscheidet der Vorsitzende des Stadtra-
tes auf Vorschlag der jeweiligen Frakti-
on über die Vertretung.

zu 7.2 Feststellung des Jahresab-
schlusses der Stadt Halle (Saale) zum
31.12.2015
Vorlage: VI/2016/02564
Beschluss:
1. Der Stadtrat beschließt gem. § 120
Abs. 1 KVG LSA den geprüften Jah-
resabschluss 2015 mit einer Bilanzsum-
me von 1.842.390.507,90 EUR. Der Jah-
resüberschuss in Höhe von 2.647.885,65
EUR wird gemäß § 23 GemHVO Dop-
pik auf neue Rechnung vorgetragen. Aus
der Sonderrücklage werden 2.261.032,41
EUR in die Ergebnisrücklage über-
nommen.
2. Der Stadtrat erteilt dem Oberbürger-
meister gem. § 120 Abs. 1 KVG LSA für
den Jahresabschluss zum 31.12.2015 die
Entlastung.

zu 7.3 Bebauungsplan Nr. 164 "Justiz-
vollzugsanstalt Halle, Dessauer Straße"
- Abwägungsbeschluss
Vorlage: VI/2016/02376
Beschluss:
1. Den in der Anlage zu diesem Be-
schluss enthaltenen Entscheidungs-
vorschlägen der Verwaltung über die
Behandlung der eingegangenen Stel-
lungnahmen zum Bebauungsplan Nr.
164 „Justizvollzugsanstalt Halle, Des-
sauer Straße" wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, in
diesem Sinne der Öffentlichkeit, den Be-
hörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, die in ihren Stellungnah-
men abwägungsrelevante Anregungen
vorgebracht haben, zu antworten und die
Entscheidung unter Angabe der Gründe
mitzuteilen.

zu 7.4 Bebauungsplan Nr. 164 "Jus-
tizvollzugsanstalt Halle, Dessauer Stra-
ße" - Satzungsbeschluss
Vorlage: VI/2016/02377
Beschluss:
1. Der Stadtrat beschließt den Bebau-
ungsplan Nr. 164 „Justizvollzugsan-
stalt Halle, Dessauer Straße" gemäß §
10 Abs. 1 BauGB in der vorgelegten Fas-
sung vom 09.09.2016 als Satzung.
2. Die Begründung mit dem Umwelt-
bericht in der vorgelegten Fassung vom
09.09.2016 wird gebilligt.

zu 7.5 Bebauungsplan Nr. 173 -
"Dienstleistungs- und Gewerbestand-
ort Halle-Bruckdorf" - Beschluss zur öf-
fentlichen Auslegung
Vorlage: VI/2016/02429
Beschluss:
1. Der Stadtrat beschließt die Änderung
des Geltungsbereiches des in Aufstel-
lung befindlichen Bebauungsplanes Nr.
173 „Dienstleistungszentrum- und Ge-
werbestandort Halle-Bruckdorf“" (Auf-
stellungsbeschluss vom 30.09.2015, Be-
schluss-Nr. VI/2015/01026). Aus dem
Geltungsbereich werden die Teilflächen
des Flurstückes 687 der Flur 2, Gemar-
kung Kanena und des Flurstückes 27/ 1
der Flur 1, Gemarkung Bruckdorf her-
ausgenommen. Weiterhin wird der Gel-
tungsbereich um die ca. 470 m² gro-
ße Teilfläche des Flurstückes 79/ 26 in
der Flur 2 der Gemarkung Kanena ver-
größert und umfasst künftig eine Fläche
von 2,27 ha.
Die Planungsziele gemäß dem Aufstel-
lungsbeschluss vom 30.09.2015, Be-
schluss-Nr. VI/2015/01026 bleiben be-
stehen.
2. Der Stadtrat bestätigt den Entwurf
des Bebauungsplanes Nr. 173 „Dienst-
leistungszentrum- und Gewerbestandort
Halle-Bruckdorf“" in der Fassung vom
25.10.2016 sowie die Begründung zum

Entwurf mit dem Umweltbericht in glei-
cher Fassung.
3. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr.
173 „Dienstleistungszentrum- und Ge-
werbestandort Halle-Bruckdorf“" in der
Fassung vom 25.10.2016 sowie die Be-
gründung zum Entwurf mit dem Um-
weltbericht in gleicher Fassung, sind
öffentlich auszulegen.

zu 7.6 Vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan Nr. 180 "Große/Kleine Brau-
hausstraße" -Aufstellungsbeschluss/Ein-
stellung des Verfahrens zum B-Plan Nr.
63 „Wohn- und Geschäftszentrum Leip-
ziger Straße/Große - /Kleine Brauhaus-
straße“
Vorlage: VI/2016/02374
Beschluss:
1. Der Stadtrat beschließt gemäß § 2
Abs.1 BauGB den Bebauungsplan Nr.
180 „Große/Kleine Brauhausstraße“
aufzustellen.
2. Der Geltungsbereich umfasst die in
der Anlage 1 zu diesem Beschluss dar-
gestellten Flächen mit einer Größe von
etwa 0,6 ha.
3. Der Stadtrat billigt die in der zusam-
menfassenden Sachdarstellung und Be-
gründung benannten Planungsziele.
4. Das Planverfahren soll im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13a BauGB
durchgeführt werden.
5. Mit der Aufstellung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes N. 180 „Gro-
ße/Kleine Brauhausstraße“ wird das
Verfahren zum B-Plan Nr. 63 „Wohn-
und Geschäftszentrum Leipziger Straße
/ Große - / Kleine Brauhausstraße“ ein-
gestellt. Die im Rahmen dieses Verfah-
rens bereits gefassten Beschlüsse werden
aufgehoben.

zu 7.7 Beschluss über die Grundsät-
ze der Entwicklung des Hauptstraßen-
netzes im Rahmen des Verkehrsentwick-
lungsplans Halle 2025
Vorlage: VI/2016/02350
Beschluss:
1. Der Stadtrat stimmt dem Entwurf der
Kategorisierung des Hauptstraßennetzes
auf der Basis der 2014/15 durchgeführ-
ten Netzanalyse nach den Richtlinien für
integrierte Netzgestaltung (RIN 08) zu.
2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt,
für das kategorisierte Hauptstraßennetz
in seiner Weiterentwicklung zum Netz
2025 folgende Freihaltetrassen für Saa-
leübergänge zu prüfen und im Ergebnis
der Prüfung diese, bei positiven Ergeb-
nis , in den Flächennutzungsplan zu in-
tegrieren:
- nördlicher Saaleübergang zwischen
Nordstraße und L50 in Höhe des Hafens
Trotha,
- mittlerer Saaleübergang zwischen der
Straße An der Feuerwache und dem
Böllberger Weg südlich der Rennbahn
- Südliche Saaleübergang
3. Die Stadtverwaltung wird beauftragt,
in Vorbereitung der Neuaufstellung des
Flächennutzungsplans fachspezifische
Aussagen über die Möglichkeiten zum
Verbleib folgender Ortsumgehungstras-
sen in der Bauleitplanung zu treffen und
den Stadtrat darüber zu informieren:
- Ortsumgehung Bruckdorf,
- Ortsumgehung Reideburg,
- Ortsumgehung Radewell und

Ammendorf,
- Ortsumgehung Trotha

(„Zootrasse“),
- Ortsumgehung Lettin/Dölau,
- Nordosttangente Verbindung

zwischen B100 und L50

zu 7.8 Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Halle (Saale),
lfd. Nr. 27 „Sonderbaufläche Nahver-
sorgungszentrum (NVZ) Ammendorf“
- Beschluss zur öffentlichen Auslegung
des Entwurfs der Flächennutzungs-
planänderung
Vorlage: VI/2016/02507
Beschluss:
1. Der Stadtrat bestätigt den Entwurf der
Änderung des Flächennutzungsplans,
lfd. Nr. 27 „Sonderbaufläche Nahversor-
gungszentrum (NVZ) Ammendorf“ in
der Fassung vom 27.10.2016 einschließ-
lich der Begründung mit dem Umweltbe-
richt in gleicher Fassung.
2. Der Entwurf des Änderungsplanes
des Flächennutzungsplans lfd. Nr. 27 so-
wie die Begründung zum Entwurf mit
dem Umweltbericht sind öffentlich aus-
zulegen.
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Ausschusssitzungen der Stadt Halle (Saale)
+ + + Alle veröffentlichten Tagesordnungen sind vorläufig. + + +

Unterausschuss Jugendhilfe
planung

Am Dienstag, dem 14. Februar 2017,
um 16 Uhr, findet im Stadthaus, Kleiner
Saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale),
eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Unterausschusses Jugendhilfepla-
nung statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom

06.12.2016
3.2.Genehmigung der Niederschrift vom

17.01.2017
4. Beratung zur Weiterarbeit der Ar-

beitsgemeinschaften nach §78 SGB
VIII

4.1. Beratung Themenbereiche der Befra-
gung 2018

5. Beschlussvorlagen
6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
7. schriftliche Anfragen von Fraktio-

nen und Stadträten
8. Mitteilungen
8.1. Bericht zur aktuellen Flüchtlingssi-

tuation
8.2.Abgleich Jugendhilfeteilplan §§ 11 ff

SGB VIII und geförderte bzw. vom
öffentlichen Träger vorgehaltene An-
gebote ab 2017 ff

8.3. Themenausblick
9. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
10. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
2.1.Genehmigung der Niederschrift vom

06.12.2016
2.2.Genehmigung der Niederschrift vom

17.01.2017
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktio-

nen und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Uwe Kramer
Ausschussvorsitzender

Katharina Brederlow
Beigeordnete

Ausschuss für Finanzen,
städtische Beteiligungsverwaltung
und Liegenschaften

Am Dienstag, dem 14. Februar 2017, um
16:30 Uhr, findet im Stadthaus, Wappen-
saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale),
eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Ausschusses für Finanzen, städtische
Beteiligungsverwaltung und Liegen-
schaften statt.

Einwohnerfragestunde

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschriften
3.1. Genehmigung der Niederschrift der

Sondersitzung vom 10.11.2016
3.2.Genehmigung der Niederschrift vom

15.11.2016
3.3. Genehmigung der Niederschrift der

Sondersitzung vom 17.11.2016
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher

Sitzung gefassten Beschlüsse
5. Beschlussvorlagen
5.1. Wirtschaftsplan 2017 der Flugplatzge-

sellschaft mbH Halle/Oppin
Vorlage: VI/2017/02727

5.2.Durchführung des Bundeswettbe-
werbs "Jugend musiziert" 2019 in Halle
(Saale)
Vorlage: VI/2016/02508

5.3. Baubeschluss zu Fluthilfemaßnahmen
HW 59 / HW 125
Wiederherstellung Wassersportzent-
rum Osendorfer See
Vorlage: VI/2016/02605

5.4. Genehmigung einer außerplanmä-

ßigen Auszahlung im Haushaltsjahr
2017 im Finanzhaushalt für das Vorha-
ben "BbS III-Standort am Zollrain"
Vorlage: VI/2017/02709

6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6.1. Antrag der Fraktionen MitBÜRGER

für Halle – NEUES FORUM, die LIN-
KE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
zur Gründung eines künstlerischen
Beirates und zur Änderung der Kultur-
förderrichtlinie
Vorlage: VI/2016/02516

7. schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

8. Mitteilungen
9. Beantwortung von mündlichen Anfra-

gen
10. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschriften
2.1.Genehmigung der Niederschrift der

Sondersitzung vom 10.11.2016
2.2.Genehmigung der Niederschrift vom

15.11.2016
2.3.Genehmigung der Niederschrift der

Sondersitzung vom 17.11.2016
3. Beschlussvorlagen
3.1. Betrauungsakt der Stadt Halle (Saale)

für die Stadtmarketing Halle (Saale)
GmbH
Vorlage: VI/2016/02304

3.2.Wahl des Abschlussprüfers für den
Jahresabschluss 2016 der Entwick-
lungsgesellschaft Industriegebiet
Halle-Saalkreis mbH & Co. KG
Vorlage: VI/2017/02753

3.3.Bestellung des Wirtschaftsprüfers
für die Jahresabschlussprüfung 2016
der Flugplatzgesellschaft mbH Halle
/Oppin
Vorlage: VI/2016/02650

3.4.Wirtschaftsplan 2017 der Mitteldeut-
scher Verkehrsverbund GmbH
Vorlage: VI/2017/02720

4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktio-

nen und Stadträten
6. Mitteilungen
6.1. Unbefristete Niederschlagung auf-

grund Restschuldbefreiung
Vorlage: VI/2017/02737

7. Beantwortung von mündlichen An-
fragen

8. Anregungen

Dr. Bodo Meerheim
Ausschussvorsitzender

Egbert Geier
Bürgermeister

Hauptausschuss

Am Mittwoch, dem 15. Februar 2017, um
16 Uhr, findet im Stadthaus, Wappen-
saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale),
eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Hauptausschusses statt.

Einwohnerfragestunde

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom

15.01.2017
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher

Sitzung gefassten Beschlüsse
5. Beschlussvorlagen
5.1. Ehrung von Hans-Dietrich Genscher

durch die Stadt Halle (Saale)
Vorlage: VI/2016/02585

5.2.Umbenennung des Johann-Gott-
fried-Herder-Gymnasiums in Hans-
Dietrich-Genscher-Gymnasium
Vorlage: VI/2016/02606

5.3.Durchführung des Bundeswettbe-
werbs "Jugend musiziert" 2019 in
Halle (Saale)
Vorlage: VI/2016/02508

5.4.Kündigung der Mitgliedschaft der
Stadt Halle (Saale) im Gesunde Städ-
te-Netzwerk der Bundesrepublik
Deutschland
Vorlage: VI/2016/01867

5.5.Erste Fortschreibung zur Feststel-
lung des Schulentwicklungsplanes
der Stadt Halle (Saale) für die Schul-
form Berufsbildende Schulen für die
Schuljahre 2016/17 bis 2020/21 (Vor-
lage Nr. VI/2015/01129)
Vorlage: VI/2016/02523

6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6.1. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN zum Verzicht auf
Werbeträger an den Hausmannstür-
men und dem Roten Turm
Vorlage: VI/2016/02407

6.2.Antrag der Fraktionen MitBÜR-
GER für Halle – NEUES FORUM,
die LINKE und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zur Gründung eines
künstlerischen Beirates und zur Än-
derung der Kulturförderrichtlinie
Vorlage: VI/2016/02516

7. schriftliche Anfragen von Fraktio-
nen und Stadträten

8. Mitteilungen
9. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
10. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom

15.01.2017
3. Beschlussvorlagen
3.1. Betrauungsakt der Stadt Halle (Saa-

le) für die Stadtmarketing Halle
(Saale) GmbH
Vorlage: VI/2016/02304

4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktio-

nen und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Ausschuss für städtische Bau-
angelegenheiten und Vergaben
nach der VOB, VOL, HOAI und VOF

Am Donnerstag, dem 16. Februar 2017, um
17 Uhr, findet im Stadthaus, Wappensaal,
Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale), eine
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des
Ausschusses für städtische Bauangele-
genheiten und Vergaben nach der VOB,
VOL, HOAI und VOF statt.

Einwohnerfragestunde

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom

13.12.2016
3.2.Genehmigung der Niederschrift vom

19.01.2017
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher

Sitzung gefassten Beschlüsse
5. Beschlussvorlagen
5.1. Aufwandsspaltungsbeschluss ge-

mäß § 6 Abs. 2 KAG LSA i. V. m.
§ 4 Abs. 3 Straßenausbaubeitrags-
satzung zum Ausbau der Delitzscher
Straße zwischen Güterbahnhof und
Schönnewitzer Straße
Vorlage: VI/2016/02603

5.2.Baubeschluss zu Fluthilfemaßnah-
men HW 59 / HW 125
Wiederherstellung Wassersportzent-
rum Osendorfer See
Vorlage: VI/2016/02605

5.3.Baubeschluss Glaucha-Aufwertung
Steg
Vorlage: VI/2016/02581

5.4.Änderung des Baubeschlusses
vom 28.05.2014 Beschluss-Nr.:
V/2014/12450 Schnittstellenprojekt
S-Bahnhof Nietleben
Vorlage: VI/2016/02626

6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
7. schriftliche Anfragen von Fraktio-

nen und Stadträten
8. Mitteilungen
9. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
10. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
2.1.Genehmigung der Niederschrift vom

13.12.2016
2.2.Genehmigung der Niederschrift vom

19.01.2017
3. Beschlussvorlagen
3.1. Vergabebeschluss: FB 37-L-

106/2016: Lieferung von 2 Hilfeleis-

tungslöschfahrzeugen "HLF 20 All-
rad" gemäß DIN EN 1846-2, DIN
1502-2 und DIN 14530-27
Vorlage: VI/2016/02640

3.2.Vergabebeschluss: FB 24.6-L-
18/2016: Einführung von Carsharing
in der Stadtverwaltung Halle (Saale)
Vorlage: VI/2017/02738

3.3.Vergabebeschluss: FB 66-B-052/
2016, Los 2 - Stadt Halle (Saale) -
Am Tagebau, Straßenbau - Hochwas-
sermaßnahme 103
Vorlage: VI/2016/02611

3.4.Vergabebeschluss: FB 66-B-09/ 2016
- Nachtrag 1 - Stadt Halle (Saale) -
Erneuerung der Ufermauer MMZ,
Ufermauer Saline - Hochwassermaß-
nahme 201
Vorlage: VI/2017/02734

3.5.Vergabebeschluss: FB 24-780002/
2017 - Stadt Halle (Saale) - Ersatz-
neubau Freiwillige Feuerwehr Dölau
- Planungsleistungen
Vorlage: VI/2017/02729

4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktio-

nen und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Johannes Krause
Ausschussvorsitzender

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete

Betriebsausschuss Eigenbetrieb
Kindertagesstätten

Am Freitag, dem 17. Februar 2017, um
14 Uhr, findet im Stadthaus, Raum 116,
Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale), eine
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des
Betriebsausschusses Eigenbetrieb Kin-
dertagesstätten statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher

Sitzung gefassten Beschlüsse
5. Bericht des Betriebsleiters
6. Beschlussvorlagen
7. Anträge von Fraktionen und Stadträten
8. schriftliche Anfragen von Fraktio-

nen und Stadträten
9. Mitteilungen
10. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
11. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
3. Beschlussvorlagen
3.1. Vergabebeschluss: EB Kita-

L-01/2017 Erstausstattung der Kita
Pauluspark in Halle (Saale) mit Mo-
biliar und Einrichtungsgegenständen
Vorlage: VI/2017/02740

4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktio-

nen und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Katharina Brederlow
Beigeordnete

Ausschuss für Wissenschafts- und
Wirtschaftsförderung sowie
Beschäftigung

Am Dienstag, dem 21. Februar 2017, um
17 Uhr, findet im Stadthaus, Wappen-
saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale),
eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Ausschusses für Wissenschafts- und
Wirtschaftsförderung sowie Beschäfti-
gung statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung

der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom

24.01.2017
4. Beschlussvorlagen
5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5.1. Antrag der Fraktionen DIE LINKE,

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
MitBÜRGER für Halle - NEUES FO-
RUM zur Regelung der Beteiligung
des Stadtrates und seiner Ausschüsse
bei der Verkehrs-, Objekt- und Land-
schaftsplanung
Vorlage: VI/2016/02589

6. schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

6.1. Anfrage des Sachkundigen Einwoh-
ners Martin Bauersfeld (MitBÜRGER
für Halle) zur Lebensmittelindustrie
Vorlage: VI/2016/02537

7. Mitteilungen
7.1. Schiffbarkeit der Saale nach der Flut-

katastrophe 2013 - Aktueller Sach-
stand

7.2. Handwerkskammer Halle – Mitglie-
derentwicklung und neue Projekte

7.3. Innenstadtentwicklung - Aktueller
Sachstand

7.4. Wissenschaftsfilmfestival - Aktueller
Sachstand

7.5. Themenspeicher
8. Beantwortung von mündlichen Anfra-

gen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom

24.01.2017
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktio-

nen und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Denis Häder
Ausschussvorsitzender

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Alle Einladungen und Vorlagen sind im

Bürgerinformationssystem der Stadt Hal-

le (Saale) auf der Website www.buergerinfo.

halle.de einsehbar. Die Texte liegen als pdf-

Dokumente vor.

TERMINE IN DER
STADTVERWALTUNG
IM INTERNET
VEREINBAREN

Mit diesem „QR-Code“ gelangen
Sie auf die Internetseite der
Stadt Halle: www.halle.de.

Hier können Sie Ihren nächsten
Termin online vereinbaren.
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Öffentliche Beschlüsse

F o r t s e t z u n g v o n S e i t e 4

Übersicht der in öffentlicher Sitzung des
Jugendhilfeausschusses vom
5. Januar 2017 gefassten Beschlüsse

zu 5.1 Förderung der Angebote der
Träger der freien Jugendhilfe gemäß der
Jugendhilfeplanung §§ 11-13, 14, 16 SGB
VIII in der Stadt Halle (Saale) - Prioritä-
tensetzung 2017 ff
Vorlage: VI/2016/02314

Beschluss:
1. Der Jugendhilfeausschuss beschließt
die Verteilung der zur Verfügung gestell-
ten Fördersummen unter dem Haushalts-
vorbehalt für die Jahre 2017, 2018 und
2019 für die einzelnen Schwerpunkte/
Sparten gemäß:
Anlage A.

2. Der Jugendhilfeausschuss beschließt
die Förderung der Leistungen gemäß Pri-
oritäten-setzung unter dem Haushalts-
vorbehalt für die Jahre 2017, 2018 und
2019 in folgenden Teilbereichen:

Teilbereich I: Sparten A, B
im Sozialraum I (SR I)
Teilbereich II: Sparten A, B
im Sozialraum II (SR II)
Teilbereich III: Sparten A, B, C
im Sozialraum III (SR III)
Teilbereich IV: Sparten A, B, C
im Sozialraum IV (SR IV)
Teilbereich V: Sparten A, A/B, C
im Sozialraum V (SR V)
Teilbereich VI: Sparten A, B, C und D
für die Sozialraum übergreifend stattfin-
denden Projekte (SRÜ)

gemäß den Anlagen SR I bis SRÜ.
3. Der Jugendhilfeausschuss beschließt,
für den Fall, dass ein freier Träger der Ju-

gendhilfe die durch die Stadt Halle (Saa-
le) im Rahmen der Jugendhilfe geförder-
ten Maßnahmen nicht mehr erbringen
kann, dass diese Maßnahmen an einen
anderen Projektträger übertragen werden
können. Für diese Maßnahmenübertra-
gung genügt ein Beschluss des Jugend-
hilfeausschusses.

4. Der Jugendhilfeausschuss beschließt
folgende Maßnahmen vom Projektträ-
ger „VOLKSSOLIDARITÄT Saale-
Kyffhäuser e.V. Niederlassung Bauhof
Halle“ an den Projektträger „Jugend-
und Familienzentrum Sankt Georgen
e.V.“ mit Wirkung zum 01.01.2017 zu
übertragen:

Gesamtanlage Projektname
Lfd.
Nr. Seite
43 16 Besondere Klasse//

Werkstatt-Schule
44 16 M.O.V.E Lernort
48 17 M.O.V.E Beratung

und Begleitung

5. Der Jugendhilfeausschuss beschließt
folgende Maßnahme vom Projektträ-
ger „VOLKSSOLIDARITÄT Saale-
Kyffhäuser e.V. Niederlassung Bauhof
Halle“ an den Projektträger „Fran-
ckesche Stiftungen“ mit Wirkung zum
01.01.2017 zu übertragen:

Gesamtanlage Projektname
Lfd.
Nr. Seite
14 8 Treff im Quartier

Nicht öffentliche Beschlüsse

Das nächste

A M T S B L A T T
der Stadt Halle (Saale) erscheint

am 22. Februar 2017.

www.halle.de

zu 7.9 Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd.
Nr. 32 „Sonderbaufläche Solarpark Tro-
tha, Köthener Straße“ - Beschluss zur
Durchführung des Änderungsverfah-
rens - Vorlage: VI/2016/02300

Beschluss:
1. Der Stadtrat beschließt die Durchfüh-
rung des Änderungsverfahrens zum Flä-
chennutzungsplan, lfd. Nr. 32 „Sonder-
baufläche Solarpark Trotha, Köthener
Straße“.
2. Die Abgrenzung des Geltungsberei-
ches der Änderung ist der Anlage der
zusammenfassenden Sachdarstellung
und Begründung zu diesem Beschluss
zu entnehmen.
3. Der Stadtrat billigt die in der zusam-
menfassenden Sachdarstellung und Be-
gründung genannten Planungsziele.

zu 7.10 Erste Fortschreibung der Roten
Liste bedrohter Baudenkmale
von herausragender kulturgeschichtli-
cher und städtebaulicher Bedeutung
Vorlage: VI/2016/02452
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die erste Fort-
schreibung der Roten Liste bedrohter
Baudenkmale von herausragender kul-
turgeschichtlicher und städtebaulicher
Bedeutung

zu 7.13 Zustimmung zur Annahme von
Sponsoringvereinbarungen, Spenden
und ähnlichen Zuwendungen
Vorlage: VI/2017/02741
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) be-
schließt gemäß § 99 Abs. 6 KVG LSA
die Annahme von nachfolgenden Spon-
soringvereinbarungen, Spenden und
ähnlichen Zuwendungen
1. Änderung des Beschlusspunktes 2 der
Stadtratsvorlage VI/2016/02364 vom
28.09.2016 bezüglich der Vereinbarung
der Geldspende zwischen Herrn Cars-
ten Schmidt, 57635 Fiersbach und der
Stadt Halle (Saale) zur Modernisierung
und Instandsetzung des Objektes Große
Märkerstraße 5 durch die Erklärung des
neuen Spenders Herrn Daniel Selig, Ri-
gaer Str. 5, 10247 Berlin in die bestehen-
de Spendenvereinbarung einzutreten
(PSP-Element 1.51108.03 – Fördermit-
telprogramm Denkmalschutz)
2. Geldspende vom Verein Sportpara-
dies e. V. Halle i. G. für den Ausbau und
die Ausstattung einer Dreifelder-Mehr-
zweckhalle im Sportparadies, Böllber-
ger Weg in Höhe von 212.499,00 Euro.
(PSP-Element 1.51108.06 – Fördermit-
telprogramm Stadtumbau)
3. Sachspenden für BbS V, Klos-
terstraße 9 aus Mitteln der
AZAV(Akkreditierungs- und Zulas-
sungsverordnung) in Höhe von 1.328,04
Euro für 4 Notebooks und aus Mitteln
des ESF(Europäischer Sozialfonds) in
Höhe von 3.569,86 Euro für 4 Monitore
55“ PSP-Element 1.23101.05 – Berufs-
bildende Schulen V, Außenstelle

zu 8.3 Antrag der SPD-Fraktion Stadt
Halle (Saale), der Fraktion DIE LINKE
sowie der CDU/FDP-Fraktion zu Ehren-
gräber auf kommunalen Friedhöfen in
Halle, Vorlage: VI/2016/02597
Beschluss:
1. Die Stadt Halle führt über die bishe-
rigen Grabarten hinaus „Ehrengrabstät-
ten für verdienstvolle einzelne Persön-
lichkeiten“ ein. Diese sollen ein ewiges
Ruherecht haben, als solche gekenn-
zeichnet sein, und einen schriftlichen
Hinweis darauf erhalten, worin die be-
sonderen Verdienste des /der Betreffen-

den bestehen.
2. Die Pflege dieser Grabstätten über-
nimmt die Stadt, sofern dies nicht durch
Familien, Institutionen oder Grabpaten
geschieht.
3. Die Stadtverwaltung legt dem Stadt-
rat bis zum September 2017 eine Vor-
lage vor, in der die Zuerkennung einer
Ehrengrabstätte sowie alles Nähere dau-
erhaft und allgemeingültig geregelt sind.
Nach Beschlussfassung wird unverzüg-
lich mit den auf den kommunalen Fried-
höfen noch vorhandenen Gräbern von
Ehrenbürgern der Stadt Halle begonnen
und anschließend entsprechend der Vor-
lage weiter verfahren

zu 8.4 Antrag der SPD-Fraktion Stadt
Halle (Saale) zur Sicherung des Einzel-
handelsstandortes Hallescher Einkaufs-
park (HEP), Vorlage: VI/2016/02594
Beschluss:
1. Der Stadtrat beauftragt die Stadtverwal-
tung, das Centermanagement des Halle-
schen Einkaufsparks (HEP) bei der Suche
nach einem gleichwertigen Nachmieter
für die Flächen des wegziehenden Globus-
Marktes zu unterstützen.
2. Über den Fortgang der Bemühungen
ist dem Ausschuss für Wissenschafts- und
Wirtschaftsförderung sowie Beschäfti-
gung regelmäßig in nicht-öffentlicher Sit-
zung Bericht zu erstatten.

zu 9.1 Antrag der CDU/FDP-Fraktion
Halle (Saale) zur Instandsetzung von Ge-
meindestraßen, Vorlage: VI/2017/02692
Beschluss:
In der Zukunftswerkstatt Ammendorf am
17.10.2016 wurde von den Bürgern mas-
siv der Zustand der Gemeindestraßen be-
mängelt. Die Stadtverwaltung wird beauf-
tragt, bis April 2017 zu prüfen, ob und wie
die Straßen Fritz-Kießling-Straße, Karl-
Meißner-Straße, Otto-Bruder-Straße, Fa-
sanenweg und der hintere Abschnitt der
Herrmann Kussek Straße Instand gesetzt
werden können. Hierbei ist insbesondere
zu klären, ob Reparaturmaßnahmen aus-
reichend sind oder eine grundhafte In-
standsetzung erfolgen muss.
Die Aufzählung ist prioritär.

zu 9.2 Antrag der CDU/FDP-Fraktion
Halle (Saale) zur Aufwertung des Spiel-
platzangebotes in Halle-Süd
Vorlage: VI/2017/02693
Beschluss:
1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt,
zur Aufwertung der Spiel-, Sport- und
Freizeitanlagen in den Stadtteilen Am-
mendorf, Osendorf und Radewell dem Rat
mögliche Maßnahmen zur Entscheidung
vorzulegen. Hierbei sind besonders zu be-
rücksichtigen:
a. Spielplatzangebot in der Karl-Pilger-
Straße (Ammendorf)
b. Spielplatzangebot im Stadtteil Osendorf
Die Umsetzung vor Ort soll 2017 erfolgen.
2. Es wird geprüft, am Standort Herrmann
Kussek Straße (Heimstättensiedlung) einen
Spielplatz einzurichten. Ein konkreter Vor-
schlag nebst Ablaufplanung soll dem Rat
bis zur Sommerpause vorgelegt werden.

zu 9.3 Antrag der Fraktion DIE LINKE
im Stadtrat Halle (Saale) zur Besetzung
eines sachkundigen Einwohners im Aus-
schuss für Wisschenschafts- und Wirt-
schaftsförderung sowie Beschäftigung,
Vorlage: VI/2016/02628
Beschluss:
1. Der Stadtrat entsendet Herrn Anton
Schumann als sachkundigen Einwohner
in den Ausschuss für Wissenschafts- und
Wirtschaftsförderung sowie Beschäfti-
gung.
2. Herr Frank Rösler scheidet als sachkun-

diger Einwohner aus dem Ausschuss für
Wissenschafts- und Wirtschaftsförderung
sowie Beschäftigung

zu 9.4 Antrag der SPD-Fraktion Stadt
Halle (Saale) zur Besetzung von Aus-
schüssen, Vorlage: VI/2016/02669
Beschluss:
Herr Steffen Kiesel scheidet als sachkun-
diger Einwohner aus dem Ausschuss für
Wissenschafts- und Wirtschaftsförderung
sowie Beschäftigung aus.
Frau Dr. Nicole Ramin wird als sachkun-
dige Einwohnerin in den Ausschuss für
Wissenschafts- und Wirtschaftsförderung
sowie Beschäftigung berufen.

zu 9.6 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN: Kunstforum für Kunst-
ausstellungen erhalten
Vorlage: VI/2017/02702
Beschluss:
Der Oberbürgermeister wird beauftragt,
mit der Saalesparkasse Verhandlungen
aufzunehmen mit dem Ziel, den Fortbe-
stand des Sparkassenforums als Ausstel-
lungsort für Bildende Kunst und Veran-
staltungen für die Stadt Halle (Saale) zu
erhalten

zu 9.7 Dringlichkeitsantrag der Fraktion
DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zu
Umbesetzungen in beratenden Ausschüs-
sen, Vorlage: VI/2017/02758
Beschluss:
1. Frau Sarah Heinemann scheidet aus
dem Ausschuss für Wissenschafts- und
Wirtschaftsförderung sowie Beschäfti-
gung aus. Der Stadtrat entsendet Frau
Renate Krimmling in den Ausschuss für
Wissenschafts- und Wirtschaftsförderung
sowie Beschäftigung.
2. Frau Sarah Heinemann scheidet aus
dem Kulturausschuss aus. Der Stadtrat
entsendet Frau Renate Krimmling in den
Kulturausschuss.
3. Frau Sarah Heinemann scheidet aus
dem Rechnungsprüfungsausschuss aus.
Der Stadtrat entsendet Frau Renate
Krimmling in den Rechnungsprüfungs-
ausschuss.
4. Als sachkundige Einwohnerin wird
Frau Marianne Böttcher in den Rech-
nungsprüfungsausschuss entsandt.

zu 9.8 Dringlichkeitsantrag der Fraktion
DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur
Umbesetzung im Aufsichtsrat der EVH
GmbH, Vorlage: VI/2017/02759
Beschluss:
1. Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale)
schlägt der Gesellschafterversammlung
der EVH GmbH die Abberufung von Frau
Sarah Heinemann als Mitglied des Auf-
sichtsrates bindend vor.
2. Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale)
schlägt der Gesellschafterversammlung
der EVH GmbH Frau Renate Krimmling
für eine Wahl in den Aufsichtsrat der EVH
GmbH für den Rest der Amtszeit des aus-
geschiedenen Mitgliedes, Frau Sarah Hei-
nemann, bindend vor.
3. Der Oberbürgermeister wird angewie-
sen, alle zur beschlussgemäßen Umset-
zung notwendigen Erklärungen abzuge-
ben und Maßnahmen einzuleiten.

zu 9.9 Dringlichkeitsantrag der CDU/
FDP-Fraktion Halle (Saale) zur Berufung
eines sachkundigen Einwohners in den
Sportausschuss, Vorlage: VI/2017/02760
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt:
Als sachkundiger Einwohner im Sport-
ausschuss scheidet Herr Schmidt, Stefan
aus. Herr Albrecht, Christian wird als
sachkundiger Einwohner in den Sport-
ausschuss berufen.

Beschlussübersicht der 28. öffentlichen/ nicht öffentlichen Sitzung des
Stadtrates vom 25. Januar 2017

Öffentliche Beschlüsse

Mikrozensus 2017 hat begonnen - Rund 12 000 Haushalte werden befragt

zu 3.3 Wahl des Abschlussprüfers für
das Rumpfgeschäftsjahr 1. August 2016
bis 31. Dezember 2016 der Theater, Oper
und Orchester GmbH Halle
Vorlage: VI/2016/02529
Beschluss:
Der Ausschuss für Finanzen, städtische
Beteiligungsverwaltung und Liegen-
schaften weist den Oberbürgermeister als
gesetzlichen Vertreter der Gesellschafte-
rin Stadt Halle (Saale) an, in der Gesell-
schafterversammlung der Theater, Oper
und Orchester GmbH Halle folgenden
Beschluss über die Wahl des Abschluss-
prüfers für das Rumpfgeschäftsjahr 2016
zu fassen:
„Die BRV AG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, Niederlassung Sachsen-Anhalt
in Halle (Saale), wird zum Abschlussprü-
fer für das Rumpfgeschäftsjahr 1. August
2016 bis 31. Dezember 2016 der Thea-
ter, Oper und Orchester GmbH Halle ge-
wählt.“

zu 3.6 Verkauf eines kommunalen
Grundstücks
Vorlage: VI/2016/02435
Beschluss:
Der Ausschuss für Finanzen, städti-
sche Beteiligungsverwaltung und Lie-
genschaften beschließt den Verkauf des
Grundstücks An der Lettiner Straße zu
den aufgeführten Bedingungen.

zu 3.8 Übertragung von Kommunalen

Grundstücken
Vorlage: VI/2016/02338
Beschluss:
Der Ausschuss für Finanzen, städtische
Beteiligungsverwaltung und Liegen-
schaften stimmt der Übertragung der
Grundstücke Schimmelstraße / Franzo-
senweg in das Sondervermögen des Ei-
genbetriebs Kindertagesstätten zu.

zu 3.10 Abschluss eines Mietvertrages
über das Objekt "An der Schwimmhalle
5"
Vorlage: VI/2016/02380
Beschluss:
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt,
den dieser Vorlage beigefügten Mietver-
trag mit Kaufoption zwischen der LA-
RES AG, Sattelhofstraße 27, 04179 Leip-
zig und der Stadt Halle (Saale) über das
Objekt „An der Schwimmhalle 5“, in
06122 Halle (Saale), notariell abzuschlie-
ßen.

zu 3.11 Verkauf eines kommunalen
Grundstücks im Rahmen der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme "Heide-
Süd"
Vorlage: VI/2016/02604
Beschluss:
Der Ausschuss für Finanzen, städti-
sche Beteiligungsverwaltung und Lie-
genschaften beschließt den Verkauf des
kommunalen Grundstücks zu den aufge-
führten Bedingungen.

Übersicht der in nicht öffentlicher Sitzung
des Ausschusses für Finanzen, städtische
Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften
vom 6. Dezember 2016 gefassten Beschlüsse

Seit Jahresbeginn 2017 erhalten Haushal-
te in Sachsen-Anhalt Post vom Statisti-
schen Landesamt Sachsen-Anhalt.

Mit diesen Briefen wird der Besuch ei-
nes Erhebungsbeauftragten angekündigt.
Dieser unterstützt im Auftrag des Statis-
tischen Landesamtes die auch als „kleine
Volkszählung“ (Mikrozensus) benannte
jährliche Haushaltsbefragung.

Das Statistische Landesamt Sachsen-An-
halt bittet alle Haushalte, die im Verlauf
des Jahres 2017 ein Schreiben des Amtes
in ihren Briefkästen finden, die Arbeit der
Erhebungsbeauftragten und des Statisti-
schen Landesamtes zu unterstützen.
Rechtsgrundlage der Erhebung ist das

vom Deutschen Bundestag am 7. Dezem-
ber 2016 beschlossene Mikrozensusge-
setz (BGBl. I S.2826).

Die Qualität der zu berechnenden Ergeb-
nisse ist entscheidend von der Einhal-
tung der repräsentativen Auswahl abhän-
gig. Deshalb besteht für alle betreffenden
Haushalte und Personen für den überwie-
genden Teil der Fragen Auskunftspflicht.

Die geschulten Erhebungsbeauftragten
kündigen ihren Besuch bei rund 12 000
Haushalten schriftlich an und können
sich durch einen amtlichen Ausweis legi-
timieren. Der gerinste Zeitaufwand ent-
steht, wenn die Fragen gegenüber dem
Erhebungsbeauftragten mündlich beant-

wortet werden. Der Haushalt kann den
Erhebungsbogen auch selbst ausfüllen,
versenden oder die Auskünfte telefonisch
erteilen. Die Auskünfte werden nach Ein-
gang der Unterlagen im Statistischen Lan-
desamt anonymisiert.

Der Mikrozensus wird seit 1957 jedes
Jahr bei einem Prozent aller Haushalte im
gesamten Bundesgebiet durchgeführt.

Es werden Daten über die Bevölkerungs-
struktur, die wirtschaftliche und soziale
Lage der Bevölkerung sowie über Famili-
en, Haushalte und den Arbeitsmarkt erho-
ben. Integriert in den Mikrozensus ist die
Erhebung über den Arbeitsmarkt für alle
Mitgliedstaaten der EU.
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Bekanntmachung
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 32
„Sonderbaufläche Solarpark Trotha, Köthener Straße“
Durchführung des Änderungsverfahrens
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in
seiner öffentlichen Sitzung am 25. Januar
2017 die Durchführung des Änderungs-
verfahrens zum Flächennutzungsplan
der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 32 „Son-
derbaufläche Solarpark Trotha, Köthe-
ner Straße“ (Vorlage-Nr. VI/2016/02300)
beschlossen. Der Beschluss wird hiermit
bekannt gemacht.
Die zu ändernde Fläche liegt im Stadt-
teil Trotha, westlich der Köthener Stra-
ße. Das Plangebiet wird im Norden und
Westen durch landwirtschaftliche Flä-
chen begrenzt, im Süden durch den Gel-
tungsbereich des B-Plans Nr. 62 Binnen-
hafenstraße der Stadt Halle (Saale) und
im Osten von der Köthener Straße. Die
Größe des Geltungsbereiches beträgt ca.
11,6 ha.
Die genaue Abgrenzung ist aus dem ange-
fügten Lageplan ersichtlich.

Ziel der Planung soll die Darstellung ei-
ner Sonderbaufläche „Solarpark“ im FNP
sein. Mit der Umsetzung der Planung soll
ein Beitrag zur alternativen Energiege-
winnung zugunsten der Ressourcenscho-

nung an anderen Stellen geleistet werden.
Aus Solarenergie wird elektrischer Strom
erzeugt, der dann in das öffentliche Netz
eingespeist wird.

Halle (Saale), 30. Januar 2017

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in der
Sitzung am 25.01.2017 die Durchführung des
Änderungsverfahrens zum Flächennutzungs-
plan der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 32 „Sonder-
baufläche Solarpark Trotha, Köthener Straße“,
Vorlage-Nr. VI/2016/02300, beschlossen. Der
Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.
Halle (Saale), 30. Januar 2017

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in der
Sitzung am 25.01.2017 beschlossen, den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan Nr. 180
„Große/Kleine Brauhausstraße“, Vorlage-Nr.:
VI/2016/02374, aufzustellen und gleichzeitig
beschlossen, das Verfahren zum Bebauungs-
plan Nr. 63 „Wohn- und Geschäftszentrum
Leipziger Straße/Große - /Kleine Brauhaus-
straße“ einzustellen und die im Rahmen dieses
Verfahrens bereits gefassten Beschlüsse auf-
zuheben. Dieser Beschluss wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht
Halle (Saale), 30. Januar 2017

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Bekanntmachung
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 180 „Große/Kleine Brauhausstraße“ - Aufstellungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 63 „Wohn- und Geschäftszentrum Leipziger Straße/ Große - /Kleine Brauhausstraße“ - Einstellung des Verfahrens
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in
seiner öffentlichen Sitzung am 25. Janu-
ar 2017 die Aufstellung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans Nr. 180 „Gro-
ße/Kleine Brauhausstraße“ gemäß § 2
Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) be-
schlossen (Vorlage-Nr. VI/2016/02374).
Gleichzeitig hat der Stadtrat mit der
Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 180 „Große/Klei-
ne Brauhausstraße“ beschlossen, das
Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 63
„Wohn- und Geschäftszentrum Leipzi-
ger Straße/Große - /Kleine Brauhaus-
straße“ einzustellen und die im Rahmen
dieses Verfahrens bereits gefassten Be-
schlüsse aufzuheben.
Sowohl der Aufstellungsbeschluss des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans
Nr. 180 „Große/Kleine Brauhausstra-
ße“ als auch die Einstellung des Verfah-
rens zum Bebauungsplan Nr. 63 „Wohn-
und Geschäftszentrum Leipziger Straße/
Große - /Kleine Brauhaustraße“ werden
hiermit bekannt gemacht. Die im Rah-
men des Verfahrens Bebauungsplan Nr.
63 „Wohn- und Geschäftszentrum Leipz
iger Straße/Große - /Kleine Brauhaus-
straße“ gefassten Beschlüsse sind somit
aufgehoben.
Das Plangebiet des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 180 „Große - /Klei-
ne Brauhausstraße“ befindet sich im Be-
reich der südlichen Altstadt. Das Plan-
gebiet wird im Westen durch die Kleine
Brauhausstraße, im Osten durch die Gro-
ße Brauhausstraße und im Norden durch
das Grundstück Kleine Brauhausstra-
ße 8, 9 mit dem freistehenden Platten-

bau sowie die Brandwand des Ritterhau-
ses begrenzt. Im Süden grenzt die Große
Brauhausstraße an, zusätzlich reicht das
Flurstück 3, Flur 56, Gemarkung Halle
bis an den Waisenhausring heran. Unter
Einbeziehung der angrenzenden Stra-
ßenflächen der Kleinen Brauhausstraße
und Großen Brauhausstraße ergibt sich
eine Größe von ca. 0,62 Hektar.
Der räumliche Geltungsbereich des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans Nr. 180
„Große/Kleine Brauhausstraße“ ist aus
dem angefügten Lageplan ersichtlich.

Das Areal soll mit Wohn- und Ge-
schäftshäusern bebaut werden. Zur Be-
bauung und Neuordnung der Flächen ist

die Aufstellung einer verbindlichen Bau-
leitplanung erforderlich, da sich das ge-
plante Vorhaben nicht nach § 34 BauGB
beurteilen lässt. Das Planungserforder-
nis ergibt sich aus der Notwendigkeit,
eine geordnete städtebauliche Entwick-
lung für die zurzeit als Stellplatzanlage
genutzte Brachfläche zu gewährleisten.
Das Planverfahren wird im beschleunig-
ten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne
Durchführung einer Umweltprüfung
nach § 2 Absatz 4 BauGB durchgeführt.
Es besteht die Möglichkeit, sich über die
allgemeinen Ziele und Zwecke, die we-
sentlichen Auswirkungen der Planung zu
unterrichten und zur Planung zu äußern.
Die Unterlagen hierzu liegen in der Zeit
vom 16. Februar 2017 bis zum 2. März
2017 während folgender Öffnungszeiten
des Technischen Rathauses der Stadt-
verwaltung Halle, Hansering 15, 06108
Halle (Saale), 5. Obergeschoss, öffent-
lich aus: Montag/Mittwoch/Donnerstag
von 8 bis 17 Uhr, Dienstag von 8 bis 18
Uhr und Freitag von 8 bis 15 Uhr.

Stellungnahmen zur Planung können
bis zum 2. März 2017 von jedermann
schriftlich oder während der Dienststun-
den Montag/Mittwoch/Donnerstag von 9
bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr, Diens-
tag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18
Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr zur Nie-
derschrift im Zimmer 519 vorgebracht
werden. Außerhalb dieser Zeiten ist dies
nach telefonischer Vereinbarung (Tel.-Nr.
0345/ 221-4731) ebenfalls möglich.
Das Plangebiet des einzustellenden
Planverfahrens des Bebauungsplans Nr.

63 „Wohn- und Geschäftszentrum Leip-
ziger Straße/Große - /Kleine Brauhaus-
straße“ wird im Norden durch die Leip-
ziger Straße, im Osten und Süden durch
die Große Brauhausstraße und im Wes-
ten durch die Kleine Brauhausstraße und
die Christian-Wolff-Straße begrenzt und
schließt auch den Platz an der Konzert-
halle Ulrichskirche und einen Teilbe-
reich der Kleinen Märkerstraße mit ein.
Der räumliche Geltungsbereich des Be-
bauungsplans Nr. 63 „Wohn- und Ge-
schäftszentrum Leipziger Straße/Große
- /Kleine Brauhausstraße“ ist aus dem
angefügten Lageplan ersichtlich.

Halle, den 30. Januar 2017

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Öffentliche Auslegung
des Lärmaktionsplan-Entwurfes, Stufe 2
(Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 47d Abs. 3 BImSchG)
Der Entwurf des Lärmaktionsplanes, Stu-
fe 2, für die Stadt Halle (Saale) wird ge-
mäß § 47d Abs. 3 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG) öffentlich
ausgelegt.
Mit derAufstellungdesLärmaktionsplanes
wird angestrebt, Lärmprobleme und Lär-
mauswirkungen zu regeln. Gemäß § 47 d
BImSchG besteht für die Stadt Halle (Saale)
die Pflicht, einen Lärmaktionsplan auf-
zustellen, der den Mindestanforderungen
des Anhangs V der EG-Umgebungslärm-
richtlinie entsprechen muss. In der 2. Stu-
fe sind für alle Ballungsräume mit mehr
als 100.000 Einwohnern, für Hauptver-
kehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkom-
men von mehr als 3 Millionen Kraftfahr-
zeugen pro Jahr, Haupteisenbahnstrecken
mit einem Verkehrsaufkommen von mehr
als 30.000 Zügen pro Jahr sowie Groß-
flughäfen Lärmkarten zu erstellen. Die-
ser Pflichtaufgabe kommt die Stadt Halle
(Saale) mit Vorlage dieses Entwurfes zum
Lärmaktionsplan, 2. Stufe, nach.
Die Fortschreibung des Lärmaktionspla-

nes befasst sich schwerpunktmäßig mit
dem Straßen- und Straßenbahnverkehr und
den von diesen ausgehenden Lärmemissio-
nen. Die Lärmemittenten Schienenverkehr
und Flugverkehr werden thematisiert, aber
aufgrund von anderen fachlichen Zustän-
digkeiten nicht vertiefend behandelt. Die
Bereiche Flug- und Schienenlärm werden
durch andere Institutionen bearbeitet und
auch dort veröffentlicht.
Mit dieser Information besteht für die Öf-
fentlichkeit die Möglichkeit, Vorschlä-
ge für den Lärmaktionsplan einzubringen
und an der Ausarbeitung und Überprüfung
effektiv mitzuwirken.
Der Entwurf wird vom 14. Februar bis
einschließlich 14. März 2017 zu folgen-
den Zeiten ausgelegt:
Montag, Mittwoch und Donnerstag:
9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr,
Dienstag:
9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr,
Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr
Ort: Stadt Halle (Saale), Technisches Rat-
haus, Fachbereich Umwelt, Hansering

15, 06108 Halle (Saale), 1. Obergeschoss,
Zimmer 131. Interessenten melden sich
bitte in Zimmer 152.
Stellungnahmen zum Entwurf können
bis einschließlich 29. März 2017 bei der
Stadt Halle (Saale), im Fachbereich Um-
welt, 06100 Halle (Saale) oder per E-Mail
an umwelt@halle.de schriftlich eingereicht
werden. Parallel zur Auslage erfolgt die
Anhörung der Träger öffentlicher Belange.
Die Stellungnahmen zum Entwurf wer-
den in die anschließende Abwägung der
öffentlichen und privaten Belange gegen-
einander und untereinander einbezogen.
Sie werden in einer anonymisierten tabel-
larischen Auflistung mit Angabe zu ihrer
Berücksichtigung im Lärmaktionsplan er-
fasst und diesem als Anlage beigefügt.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können unberücksichtigt bleiben.
Der Entwurf ist auch auf www.halle.de un-
ter dem Suchbegriff „Lärmaktion“ abrufbar.

Stadt Halle (Saale)
Fachbereich Umwelt

Bekanntmachung
Neue Parkregeln in der Geiststraße
Die Regelungen für das Parken in der
Geiststraße werden ab dem 20. Februar
2017 verändert. Die Wohn- und Geschäfts-
straße mit Straßenbahn ist in Richtung In-
nenstadt befahrbar. Der Straßenraum ist
schmal, so dass das Parken nur auf der
westlichen Straßenseite möglich ist. Der
verfügbare Parkraum muss möglichst so
aufgeteilt werden, dass die Kapazitäten für
die Ansprüche der Bewohner, Geschäf-
te und Kunden der Einzelhandels- und
Dienstleistungseinrichtungen ausreichen.

Bisher war das Parken mit Bewohnerpar-
kausweis (Gebiet Große Wallstraße) oder
mit Parkscheibe für eine Stunde Parkdau-
er möglich. Künftig müssen für das Par-
ken an drei neuen Parkscheinautomaten ge-
bührenpflichtige Tickets gezogen werden.
Die Parkdauer ist jedoch nicht begrenzt, so
dass während der gesamten täglichen Be-
wirtschaftungszeit geparkt werden kann
(Höchstgebühr für 10 Stunden: 5,00 EUR).

Nachts ist das Parken gebührenfrei möglich.
Am Beginn und Ende der Geiststraße wer-
den Lieferzonen ausgewiesen, in denen
werktags von 7 bis 12 Uhr die störungs-
freie Belieferung der anliegenden Ge-
schäfte auch mit größeren Fahrzeugen
möglich ist. In den übrigen Stunden, von
12 bis 7 Uhr, können die Parkplätze von
Bewohnern mit gültigem Bewohnerpark-
ausweis genutzt werden.

Die Bewirtschaftungszeiten der Park-
scheinautomaten liegen montags bis frei-
tags zwischen 8 und 18 Uhr und am Sams-
tag zwischen 8 und 13 Uhr. Die Gebühren
betragen 0,25 EUR pro 30 Minuten Park-
dauer. Die Wahl der Parkzeit kann in
6-Minuten-Schritten erfolgen. Im Gel-
tungsbereich der Parkscheinautomaten
können Bewohner mit gültigem Bewoh-
nerparkausweis des Gebietes Große Wall-
straße auf allen Parkplätzen ohne zeitliche
Begrenzung ihr Auto abstellen.

Bekanntmachung
Bewohnerparken in der Altstadt
Bislang bestehen in der Altstadt drei Be-
wohnerparkzonen (Brunoswarte, Dom-
platz, Schülershof), die nun zusammen-
gefasst und auf die gesamte Altstadt samt
dem Quartier Spitze ausgedehnt werden.
Grundlage hierfür ist die vom Stadtrat be-
schlossene Verkehrskonzeption Altstadt,
deren Leitlinien einer „autoarmen“ Alt-
stadt auch durch die Arbeitsgruppe zur Er-
arbeitung des Verkehrsentwicklungsplans
2025 befürwortet werden.
Ziel ist, einerseits den Liefer- und Kun-
denverkehr der Gewerbetreibenden zu ge-
währleisten und andererseits den Kfz-Ver-
kehr zu beruhigen sowie den begrenzten
Straßenparkraum bedarfsgerecht zu ord-
nen. Das Planungskonzept samt Karten-
darstellungen ist auf www.halle.de/de/
Verwaltung/Stadtentwicklung/Verkehr/
Planung/Altstadtparken veröffentlicht.

Ab Mitte Februar 2017 werden die Ver-
kehrszeichen montiert und die zusätzlichen
Parkscheinautomaten installiert, sodass
die Parkraumbewirtschaftung voraussicht-
lich Ende März 2017 wirksam wird.

Bewohner der Altstadt und des Quartiers
Spitze können ab 15. Februar 2017 in den
Bürgerservicestellen, Marktplatz 1 und
Am Stadion 6, Parkausweise beantragen.
Dafür benötigen sie einen Termin, der on-
line oder telefonisch über dasBürgertelefon
115 (ohne Vorwahl innerhalb von Halle)
oder 0345 2210 vereinbart werden kann.

Mitzubringen sind Personalausweis, Füh-
rerschein und Fahrzeugschein bzw. Nut-
zungsbescheinigung eines zur Nutzung
überlassenen fremden Fahrzeugs. Die For-
mulare können auf www.halle.de herun-
tergeladen werden.

Eine Beantragung ist nur für die Bewohner
des Gebiets notwendig, die aktuell noch
keinen Parkausweis haben. Alle bisher für
die o. g. Parkzonen ausgestellten Bewoh-
nerparkausweise bleiben bis zu ihrem Ab-
lauf gültig und werden im Zuge der Ver-
längerung des Ausweises automatisch auf
die neue Zonenbezeichnung umgestellt.
Eine Umschreibung vor Ablauf des bishe-
rigen Parkausweises ist deshalb nicht er-
forderlich.

Gewerbetreibende können eine Ausnah-
megenehmigung erhalten, wenn ihrer Ge-
schäftsausübung im Einzelfall die Rege-
lungen und damit Ge- oder Verbote der
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) entge-
genstehen. Die Genehmigung ist zu bean-
tragen beim Fachbereich Sicherheit, Abt.
Stadtordnung, Am Stadion 5, Raum 839,
Tel. 0345 221-1251, dienstags 9-12 und 13-
18 Uhr sowie donnerstags 9-12 und 13-
16 Uhr oder nach Vereinbarung. Das An-
tragsformular und das Informationsblatt
für den Antrag kann auf Anfrage per Post
oder E-Mail zugesandt werden. Die Ge-
bührenhöhe ist abhängig von der bean-
tragten Nutzung.
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Bekanntmachung
Bebauungsplan Nr. 173 „Dienstleistungs- und Gewerbestandort Halle-Bruckdorf“ - Auslegungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat
in seiner öffentlichen Sitzung am 25. Ja-
nuar 2017 die Änderung des Geltungsbe-
reiches des in Aufstellung befindlichen
Bebauungsplanes Nr. 173 „Dienstleis-
tungszentrum- und Gewerbestand-
ort Halle-Bruckdorf“ (Aufstellungsbe-
schluss vom 30.09.2015, Beschluss-Nr.
VI/2015/01026) beschlossen. Aus dem
Geltungsbereich werden die Teilflächen
des Flurstücks 687 der Flur 2, Gemar-
kung Kanena und des Flurstücks 27/1
der Flur 1, Gemarkung Bruckdorf her-
ausgenommen. Weiterhin wird der Gel-
tungsbereich um die ca. 470 m² große
Teilfläche des Flurstücks 79/26 in der
Flur 2 der Gemarkung Kanena vergrö-
ßert und umfasst künftig eine Fläche
von 2,27 ha.
Die Planungsziele gemäß dem Aufstel-
lungsbeschluss vom 30.09.2015, Be-
schluss-Nr. VI/2015/01026 bleiben be-
stehen. Des Weiteren hat der Stadtrat
den Entwurf des Bebauungsplans Nr.
173 “ Dienstleistungs- und Gewerbes-
tandort Halle-Bruckdorf“ in der Fassung
vom 25.10.2016 bestätigt und gemäß § 3
Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) zur
öffentlichen Auslegung bestimmt (Be-
schluss-Nr. VI/2016/02429).
Das Plangebiet liegt am südöstlichen
Stadtausgang/-eingang in Richtung
Leipzig nordöstlich der Bundesstraße
B 6 und gehört zum Stadtteil Kanena/
Bruckdorf. Die Entfernung zum Stadt-
zentrum beträgt ca. 4 km.
Der räumliche Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes umfasst die gesamte un-
bebaute Fläche in Verlängerung zwi-
schen dem bestehenden bdc und bis zur
Grubenstraße bzw. zur Dürrenberger
Straße. Im Süden endet der Geltungsbe-
reich an der angrenzenden gewerblichen
Nutzung und der vorhandenen Grünflä-
che. Im Norden grenzt der Geltungsbe-
reich an die Grenze des B-Plans Nr. 57
„Gewerbegebiet Bruckdorf An der B 6“
an und im Osten grenzt der Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 47.1
„Halle-Bruckdorf-Nord (An der Mühle)“
an das Plangebiet. Das Plangebiet hat

eine Größe von 2,27 Hektar.
Die genaue Abgrenzung ist aus dem an-
gefügten Lageplan ersichtlich.

Umweltbezogene Informationen sind zu
den Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflan-
zen, biologische Vielfalt, Boden, Was-
ser, Luft, Klima, Landschaft, Kulturgü-
ter und sonstige Sachgüter verfügbar.
Folgende umweltbezogene Informati-
onen sind vorhanden und werden im
Rahmen der Offenlage ausgelegt:
Umweltbericht nach Anlage 1 zu § 2
Abs. 4 und § 2 a Satz 2 Nr. 2 BauGB
als Teil II der Begründung mit Infor-
mationen und Untersuchungen zu den
einzelnen Schutzgütern Mensch, Tiere,
Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden,
Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kul-
turgüter und sonstige Sachgüter sowie
deren Wechselwirkung zueinander;

2 Fachgutachten:
• Schalltechnische Untersuchung Be-
richt 4262/16 vom 28.07.2016 – Schutz-
gut: Mensch;
• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
vom Oktober 2016 – Schutzgüter: Tiere,

Pflanzen und biologische Vielfalt;
3 Stellungnahmen von Behörden und
Trägern öffentlicher Belange:
• Stellungnahme Fachbereich Umwelt
vom 27.07.2016 – Schutzgüter: Tiere,
Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden,
Mensch und Wasser
• Stellungnahme LMBV vom 12.09.2016
– Schutzgüter: Boden und Wasser
• Stellungnahme Landesamt für Geo-
logie und Bergwesen vom 31.08.2016 –
Schutzgut: Boden.

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr.
173 „Dienstleistungs- und Gewerbe-
standort Halle-Bruckdorf“ wird mit
der Begründung und den wesentlichen
bereits vorliegenden umweltbezoge-
nen Stellungnahmen vom 16. Februar
2017 bis zum 17. März 2017 im Techni-
schen Rathaus der Stadtverwaltung Hal-
le, Hansering 15, 06108 Halle (Saale), 5.
Obergeschoss, öffentlich ausgelegt.
Die Ansicht der Unterlagen ist wäh-
rend folgender Öffnungszeiten des Tech-
nischen Rathauses möglich: Montag/
Mittwoch/Donnerstag von 8 bis 17 Uhr,
Dienstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag
von 8 bis 15 Uhr.
Die in den textlichen Festsetzungen auf-
geführten Rechtsnormen und normier-
ten Rechtsquellen z. B. DIN-Normen
und weitere technische Regelwerke kön-
nen an gleicher Stelle ebenfalls eingese-
hen werden.
Stellungnahmen zur Planung können
bis zum 17. März 2017 von jedermann
schriftlich oder während der Dienststun-
den Montag/Mittwoch/Donnerstag von 9
bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr, Diens-
tag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18
Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr zur Nie-
derschrift im Zimmer 519 vorgebracht
werden. Außerhalb dieser Zeiten ist dies
nach telefonischer Vereinbarung (Tel.-Nr.
0345/221-4731) ebenfalls möglich.
Ferner ist die Einsichtnahme in den
Planentwurf Bebauungsplan Nr. 173
„Dienstleistungs- und Gewerbestandort
Halle-Bruckdorf“ über das Internet-Por-
tal der Stadt Halle (Saale) unter: www.

oeffentliche-auslegung.halle.de möglich.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können gemäß § 3 Absatz 2
Satz 2 BauGB bei der Beschlussfassung
über den Bebauungsplan unberücksich-
tigt bleiben.
Es wird darauf hingewiesen, dass ein
Antrag nach § 47 der Verwaltungsge-
richtsordnung unzulässig ist, soweit mit
ihm nur Einwendungen geltend gemacht
werden, die vom Antragsteller im Rah-
men der Auslegung nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber hätten
geltend gemacht werden können.

Halle, den 30. Januar 2017

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in der
Sitzung am 25.01.2017 den Entwurf des Be-
bauungsplans Nr. 173 “ Dienstleistungs- und
Gewerbestandort Halle-Bruckdorf“, Vorlage:
VI/2016/02429, bestätigt und zur öffentlichen
Auslegung bestimmt. Der Beschluss wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.
Halle (Saale), 30. Januar 2017

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 27 „Sonderbaufläche
Nahversorgungszentrum (NVZ) Ammendorf“ - Auslegungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat
in seiner öffentlichen Sitzung am 25. Ja-
nuar 2017 den Entwurf der Änderung
des Flächennutzungsplans der Stadt
Halle (Saale), lfd. Nr. 27 „Sonderbau-
fläche Nahversorgungszentrum (NVZ)
Ammendorf“ bestätigt und gemäß § 3
Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) zur
öffentlichen Auslegung bestimmt (Vor-
lage-Nr. VI/2016/02507).

Der Geltungsbereich der Änderung des
Flächennutzungsplans liegt im Stadt-
teil Ammendorf, östlich der Mersebur-
ger Straße. Das Plangebiet liegt zwi-
schen der Schachtstraße als nördliche,
der Karl-Peter-Straße als südliche, der
Merseburger Straße als westliche und
der Leo-Herwegen-Straße als östliche
Begrenzung. Die Größe des Geltungsbe-
reichs beträgt ca. 1,5 ha.
Die genaue Abgrenzung ist aus dem an-
gefügten Lageplan ersichtlich.

Umweltbezogene Informationen sind zu

den Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflan-
zen, biologische Vielfalt, Boden, Was-
ser, Luft, Klima, Landschaft, Kulturgü-
ter und sonstige Sachgüter verfügbar.
Folgende umweltbezogene Informatio-
nen sind vorhanden und werden im Rah-
men der Offenlage ausgelegt:
Umweltbericht nach Anlage 1 zu § 2
Abs. 4 und § 2 a Satz 2 Nr. 2 BauGB als
Teil B der Begründung mit Informatio-
nen und Untersuchungen zu den einzel-
nen Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflan-
zen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser,
Luft, Klima, Landschaft, Kulturgü-
ter und sonstige Sachgüter sowie deren
Wechselwirkung zueinander;

5 Fachgutachten

- Geotechnischer Bericht vom 09.12.2015
– Schutzgut: Boden;
- Schalltechnisches Gutachten vom
15.02.2016 – Schutzgut: Mensch;
- Verkehrstechnische Untersuchung vom
16.06.2016 – Schutzgut: Mensch;
- Auswirkungsanalyse vom 22.06.2016 –
Schutzgut: Mensch;
- Ergänzende Stellungnahme zur Aus-
wirkungsanalyse vom 06.01.2017 –
Schutzgut: Mensch;

7 Stellungnahmen von Behörden und
Trägern öffentlicher Belange

-Scoping-Protokoll vom 11.03.2015 –
Schutzgüter: Mensch, Boden, Tiere,
Pflanzen;
- Stellungnahme Landesverwaltungsamt
vom 26.04.2016 – Schutzgüter: Mensch,
Boden, Tiere, Pflanzen, Wasser, Luft;
- Stellungnahme Stadt Halle (Saale),
Fachbereich Gesundheit, vom 27.04.2016
– Schutzgut: Mensch;
- Stellungnahme Stadt Halle (Saale),
Fachbereich Umwelt, vom 28.04.2016
– Schutzgüter: Mensch, Boden, Tiere,
Pflanzen, Wasser, Luft;
- Stellungnahme Landesamt für Geo-

logie und Bergwesen vom 20.04.2016 –
Schutzgut: Boden;
- Stellungnahme Lausitzer und Mittel-
deutsche Bergbau-Verwaltungsgesell-
schaft mbH (LMBV) vom 29.04.2016 –
Schutzgut: Boden;
- Stellungnahme Polizeidirektion Sach-
sen-Anhalt Süd, Polizeirevier Halle,
vom 06.04.2016 – Schutzgut: Mensch.

Der Entwurf der Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Stadt Hal-
le (Saale), lfd. Nr. 27 „Sonderbauflä-
che Nahversorgungszentrum (NVZ)
Ammendorf“ wird mit der Begrün-
dung und den wesentlichen bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen vom 16. Februar 2017 bis
zum 17. März 2017 im Technischen
Rathaus der Stadtverwaltung Halle,
Hansering 15, 06108 Halle (Saale), 5.
Obergeschoss, öffentlich ausgelegt.
Die Ansicht der Unterlagen ist während
folgender Öffnungszeiten des Techni-
schen Rathauses möglich: Montag/Mitt-
woch/Donnerstag von 8 bis 17 Uhr,
Dienstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag
von 8 bis 15 Uhr.

Stellungnahmen zur Planung können
bis zum 17. März 2017 von jedermann
schriftlich oder während der Dienst-
stunden Montag/Mittwoch/Donnerstag
von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr,
Dienstag von 9 bis 12 Uhr und von 13
bis 18 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr
zur Niederschrift im Zimmer 519 vor-
gebracht werden. Außerhalb dieser Zei-
ten ist dies nach telefonischer Vereinba-
rung (Tel.-Nr. 0345/221-4731) ebenfalls
möglich.

Ferner ist die Einsichtnahme in den Pla-
nentwurf zur Änderung des Flächennut-
zungsplans der Stadt Halle (Saale), lfd.
Nr. 27 „Sonderbaufläche Nahversor-
gungszentrum (NVZ) Ammendorf“ über
das Internet-Portal der Stadt Halle (Saa-

le) unter: www.oeffentliche-auslegung.
halle.de möglich.

Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit zur Erörterung des Planungsinhal-
tes während der Dienststunden. Eine te-
lefonische Terminvereinbarung mit dem
zuständigen Stadtplaner im Fachbereich
Planen, Herrn Olaf Kummer (Tel.-Nr.
0345/221-4883), wird empfohlen.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können gemäß § 3 Absatz 2 Satz
2 BauGB bei der Beschlussfassung über
die Änderung des Flächennutzungsplans
unberücksichtigt bleiben.

Halle (Saale), 30. Januar 2017

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in
der Sitzung am 25.01.2017 den Entwurf der
Änderung des Flächennutzungsplans, lfd.
Nr. 27 „Sonderbaufläche Nahversorgungs-
zentrum (NVZ) Ammendorf“, Vorlage-Nr.
VI/2016/02507, bestätigt und zur öffentlichen
Auslegung bestimmt. Der Beschluss wird hier-
mit bekannt gemacht.
Halle (Saale), 30. Januar 2017

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Bekanntmachung "Jugend musiziert":
Hallesche Schüler
erfolgreich

Herausgeber: Stadt Halle (Saale),
Der Oberbürgermeister

Verantwortlich:

Drago Bock, Pressesprecher
Telefon: 0345 221 4123,
Telefax: 0345 221 4027
Internet: www.halle.de

Amtsblatt, Büro des Oberbürgermeisters,
06108 Halle (Saale), Marktplatz 1,
E-Mail: amtsblatt@halle.de
Redaktionsschluss dieser Ausgabe:
31. Januar 2017
Die nächste Ausgabe erscheint am
22. Februar 2017.
Redaktionsschluss: 14. Februar 2017

Verlag:
Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung

GmbH& Co. KG,
Delitzscher Str. 65, 06112 Halle (Saale)
Telefon: 0345 5650, Telefax: 0345 565 2360
Geschäftsführer: Tilo Schelsky

Anzeigenleitung:

Heinz Alt
Telefon: 0345 565 2116;
E-Mail: anzeigen.amtsblatt@dumont.de

Vertrieb:
MZZ - Mitteldeutsche Zeitungszustell-
Gesellschaft mbH,
Delitzscher Str. 65, 06112 Halle (Saale)

Telefon: 0800 1240000

Druck:

Aroprint Druck- und Verlagshaus GmbH
Hallesche Landstraße 111,
06406 Bernburg

Das Amtsblatt erscheint grundsätzlich
14-täglich.

Auflage: 126.000 Exemplare
Der Abonnementspreis beträgt jährlich
55 Euro zzgl. MwSt. ohne Versandkos-
ten innerhalb der Stadt Halle (Saale). Be-
stellungen nimmt der Verlag entgegen.
Privathaushalte erhalten eine kostenlose
Briefkastenwurfsendung.

Zustellreklamationshotline:
E-Mail: amtsblatt@halle.de,
Telefon: 0345 221 41 24

der Stadt Halle (Saale)

A M T S B L A T T

Schülerinnen und Schüler des Konserva-
toriums „Georg Friedrich Händel“ nah-
men erfolgreich am Regionalwettbewerb
„Jugend musiziert“ teil, der Ende Januar
2017 in Halle und in Sangerhausen statt-
fand.
Von 69 Teilnehmern des Konservato-
riums erreichten 32 Schülerinnen und
Schüler einen ersten Preis, zehn einen
zweiten Preis und zwei einen dritten
Preis. Die Höchstwertung von 25 Punk-
ten erhielten Magdalena Bier und Caro-
line Cao in der Kategorie Klavier solo,
Darja Nedoborovsky in der Ensemble-
wertung Neue Musik, Gustav Borggrefe
und Anton Guhlmann als Mitglieder in
Blech- und gemischten Bläserensembles
und Johanna Charné und Reingard Voß
im Streichquartett. Beim Landeswettbe-
werb „Jugend musiziert“, der vom 17. bis
19. März 2017 in Halle stattfindet, neh-
men 13 Solisten und zehn Ensembles des
Konservatoriums teil..

www.klein-immo-halle.de Mühlweg 14
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Für die Kinder – für die Zukunft
Mit Hilfsflügen bringt FRIEDENSDORF kranke Kinder aus Kriegs- und
Krisengebieten zur Behandlung nach Deutschland. Bitte helfen Sie mit
einem Vermächtnis oder einer Zustiftung.

Wir informieren Sie gern. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.
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Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ja, auch ich möchte kranken

Kindern helfen. Bitte senden

Sie mir Informationen über

Vermächtnis und Stiftung.

Hier fängt Ihre Hilfe an:

✔

FRIEDENSDORF GEMEINSCHAFTSSTIFTUNG, Lanterstr. 21, 46539 Dinslaken
Tel.: 02064/49 74 0, Fax 02064/49 74 999, www.friedensdorf.de

Spende gut,
alles gut.

Spendenkonto: 41 41 41
BLZ: 370 205 00
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